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arl der
nadenvon MKttes

tzöm . Mayser/ zu allen Deiten Mehrer des Meichs/ in
sermanien / zu Mispanien / Wungarn / Wöheim/

Dalmatien / Kroatien / Uelavonien / re. Wönig/
Zrk-Wertzog zu Westerreich/ Wertzog zu Wurgund/

zuMeyer/ Wärmen / Urain / und Mürtemberg/
srafzu Mabspurg/Mlandern/Wyrol/und Mörtz/rc .rc.
-eben hiemit gnädigst zuvernehmen/ als Wir bey an-

getrettener RegierungUnserer Erbkönigreich/ Fürsten¬
thum - und Landen die Bäuerliche Obsorg dahin ge¬
wendet / daß sammentliche Erb -Länder/ mithin auch
dieses Unser Ertz-Hertzogthum Oesterreich unter der
Ens je mehr und mehr ins Aufnehmen gebracht / zu
dem Ende neben andern guten Verfassungen die
Eommercien , und Handthierungen zu sammentlicher
Unterthanen Wolfahrt befördert/ mithin auch die schon
eingeführte verschiedene Handlungen und UariuLÄu-
ren nicht nur unterstützet/ sondern auch zu neuer Ein¬
führung ersprießlicher GewerbschaftenHand angeleget
werde/und was sonsten zu Erreichung des zu gemeinen
Nutzen abzielenden Iwecks/insonderhertzu Beförderung
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dersuKix, c^useell: amma Eommercü öe äociecatis
civilis , gedeylichseyn kan / an Uns nichts erwmden
lassen/ haben Wir unter andern auch beobachtet/daßso
wol bier in Unser Resident; - Statt Wienn / als in
andern Unseren Statten / und Plätzen dieses Ertz-
HertzogthuMs Oesterreich unter der Ennß in Wechsel-
Sachen bis anhero verschiedene Strittigkeiken nicht
allein zwischen denen jenigen sich ereignet/ welche keine
Wechsler seynd/ und das Wechsel-Recht nichtverstehn/
ul -d dannoch Wechsel - Brief ausgeben/ hernach aber/
wann die Sach zur Klag kommet/ sich mit deme enr-
bürdenwollen/ daß ihre Meinung nichtgewesen/einen
Wechsel-Brief/ sondern nur einen blossen Schuld-
Schein zu errichten ; über dieses auch vieleZwistigkeiten
unter denen Wechsel-Verständigen / und c^ ditten
sechsten sich hervorgethan / und die Entscheidung
derenselben um so schwerer gefallen/ als allhier keine be¬
sondere Wechsel-Ordnung eingeführek / und man dem¬
nach veranlassetworden/entweder nach dem vergeben¬
den hiesigen alten Gebrauch/oder nach denen Ordnun¬
gen fremder Wechsel-Plätzen/welche doch in sich sechsten
auch Merem seynd/ die Erkantnus zu schöpfen.

Dahero Wir auf das in Sachen abgefordert - und
von denen behörigen Gerichts-Stellen nach beschehener

^ Vernehmung des in dreyen Oatlen bestehenden all¬
hiesigen Handels -Stand erstattete Gutachten/und dar¬
über Uns gar ausführlich beschehenen gehorsamsten
Vortrag nachfolgende Wechsel-Ordnung in vim 8an.
ÄiomsprgZlnaricXgesetzt/darüber auch ein besonderes
Wechsel -Gericht bestellet / und/ wie man sich in ein und
andern zuverhalten/ gnädigst verordnet.

Wech-



Br Wechsel ist ein Handel / oder »-w--»
Verkehrung des Geldes / um dasselbe m W .7
gewisser Zeit an einem andern Ort in ge- e-E --
dungenem Wehrt wiederum zu empfangen.

Der Wechsel wird rr2Äirtt / und geschlossen durch p« /dre Principal - und Haupt -Personen ; es werden aber e-
auch jeweilen einige Neben - Personen ' beygezogen.
Die Principalen seynd krimo der Oeäitor , der das
Geld auf Wechsel gibet / und hierum den Wechsel-
Brief bekommet / welcher auch Inhaber / oder Herr des
Wechsel-Briefs genennet wird. Lecunäo der Debitor.IrMnt , oder Ausgeber des Wechsel-Briefs / welcherdas Geld auf Wechsel nimmet/ und darvor den Wechsel-
Brief gibet. 1 crtio » der jenige/ auf den man rr -Mret,
oder den Wechsel-Brief ziehet / welcher der Bezogene
genennet wird / und den Wechsel-Brief Looepriren /
auch in der bestimmten Zeit und Ort zahlen solle.

Ob nun wol dieser / tcceptLnr gemeiniglich eine
dritte Person/ und entwederkrocurmor . ^Dnä ^ iriuz.
Sachwalter / oder Lorrechonäenr des IrsLnten ist;
so kan doch ein Wechsel von dem UlAnren aus sich
selbsten gezogen / und ein eigener Wechsel- Brief aus-
gestellet/mithin ein Wechsel zwischen zwcyen Personen/
nemllch dem Lreäitoi -cn und Debitoren geschloffen
werden. - Az Die



OiLo . oder
Verhand¬
lung deren
Wechseln.

Was ein
Wechsel-
Brief fest.

Was ru ei¬
nem förmi¬
genWech-
sel-Briefer-
forderlich.

Die zum Wechselbeygezogcne/odcr Nebeu-Personen
seynd der Lcnlal , Mäuler / oder Unterhändler des
Wechsels / Item der kaLtor , Buchhalter / und der»
gleichen.

Die Wechsel-Brief werden auch von dem drcäitore
oder Inhaber des Briefs / in änderte / dritte / und
vierte Hand/ zuweilen auch weiters verhandlet/welcher
Handel ein Oiro , luäollemcnt , zu Latein Oeüicr
genennet/ wovon hernach ein mehrerS gemeldet wird.

äR7I c UI . U8 II.
KMEr Wechsel-Brief ist eine Schriftliche Verbindnus/
ZU vermög welcher der Ausgeber des Wechsel-Briefs
das auf einem Platz empfangene Geld dem Inhaber des
Wechsel-Briefs auf einem anderen Platz in dem Wehrt
nach bedungenen Wechsel-Lauf wiederum zuverschaffen
und bezahlen zu lassen schuldig ist / und erfordert
nachfolgende Stück/ ohne sich an die Ordnung zu binden:
krimo das Datum des Orts / wo der Wechsel-Brief
ausgehet / mit Beyruckung des Tags / Monats/ und
Jahrs. Lecunäo , die Verfall-Zeit/ wann der Wechsel-
Brief zubczahlen rraÄäret worden , lerriü , den
Nahmen dessen / oder Oräre , deme die Bezahlung
bcschehen solle. Huarto , die Summa und Geld-
Sorten. tzuinto , die Unterschrift dessen / welcher
den Wechsel-Brief ausgegeben . 8extü , die Aufschrift
an dem jenigen/welcher denWechsel-Briefzubezahlenhat.
Leprimo , den Ort/ wo man die Bezahlung leisten solle.
ES wird zwar auch OLtavo zu einem förmigen und
bündigen Wechsel - Brief der Empfang der Valuta oder
des Wehrts/ . mit welchem der Ausgeber des Wechsel-
Briefs vergnüget worden/ins gemein erfordert ; Hievon
aber wird im Folgenden ein mehrers gedacht werden.
Man pfleget zwar auch in einigen Wechsel-Briefen bey-
zurucken / für wessen Rechnung die Wechsel-Summa ge¬
zogen / weilen man aber gemeiniglich auf den ^ .viL>-
Brief sich dissalls beziehet / als hat es auch dabey sein
Bewenden . . Oib-



Obige Beschreibung verstehet sich auf die eigentliche
Wechsel-Brief zum Unterschied jener Wechsel / in wel¬
chen nicht Geld um Geld/sondern um Geld vor Wahren/
oder andern Gelds -Wehrt gehandlet wird/ welche letztere
Art zu wechseln zwar auch zugelassen / und mit obigen
gleiches Recht genießet/ wann nur die übrige Re^oi-
tita des Wechsel-Briefs beobachtet werden ; von denen
also nennenden 0 -rwbü8 ^ clepoliro , oder Ombü8
1icci8 wird hienach ein mehrers zu Ende dieser Ordnung
gehandlet.

^ RHcUl . U8 m.
Er Ausgeber des Wechsel -Briefs kan den Brief auf

> sich selbsten / oder auf einen andern zahlbar aus¬
stellen / der erstere wird der eigene Wechsel-Brief ge-
nennet / der andere ein fremder oder tr -.Mrter Wechsel-
Brief . Wer nun seinen eigenen Wechsel -Brief auf sich
selbsten ausstellet 7 der ist und bleibt darfür alleiniger
Schuldner bis der Wechsel bezahlet wird.

Ein eigener Wechsel -Brief ( er seye gleich annoch
in des ersten Inhabers / oder Lrcäiwri8 Händen/
oder einem Dritten übergeben worden ) hat keiner
prsesent '-nion , noch weniger klccextLtion i auch wann
bey der Verfall -Zeit die Bezahlung nicht erfolget/keiner
kroteÜLtion Vonnöthen / sondern der Inhaber mag
gleich nach der Verfall - Zeit in ermanglender Zahlung
die Lxccmion Wider den Ausgeber des Wechsel -Briefs
rrgreiffen ; jedoch in dem Fall / da etwa der eigene
Wechsel-Brief auf Oräre gestellet / und von dem In¬
haber an einem Dritten cnäoilwet / oder ccäiret wor¬
den / dieser Dritte aber in Ansehen / daß der Debitor
zur Verfall - Zeit nicht lolvcncio wäre / sich an dem
Inäollentcn reZrelllren wolte / müste ein solcherLeil '

io-
EU8 des Wechsel ' Briefs / um seinen RcZreK nach
Wechsels - Brauch zuerlangen / ordentlich protcüi-
ren lassen.

Wechsel um
Wahren Or¬
der andern
Gelds --
Wehrt.

Man kan
Wechsel-
Brief auf
sich selbsten/
oder ans je¬
mand an¬
dern aus¬
stellen.

Ein eignSL
Wechftl-
Brief hat
weder eine
brzelencn-
rion , noch
« cceptAtion
nötig»

Braucht
auch keine
I r̂orcüs-
tion;
er wäre
dann en
oräre ge¬
stellet/ und
an einem
Dritten
ceäirer.



iv.
Ms anlangt die von Ausländem / oder hier in
Hloconicht wohnenden Personen auf sich sechsten

LL"L" hier zubezahlen gestellte Wechsel - Brief / solle man
dexbl-n künftighin allhier dergleichen Wechsel -Brief anzunehmen
wiche- !-- nicht schuldig seyn ; da zumahlen hieraus auf unter-
A» schiedliche Weis die Einheimische vernachtheiligetwerden

^ nnen ; dannenhero auch von nun an alle die jenige
schütz Wechsel-Brief/ welche auf Fremde ( cs seycn dieselbe

Lhristen oder Juden / so nicht in loco seynd ) lauten/
AAL und keine hiesige ^ äärclle haben / von denen Inhabern
km -» / mjL krorcü zuruck gesendet werden / und die Inhabers

ihren keZreL behörig zu nehmen befugt seyn sollen;
«uÄistgi es wäre dann / daß die Ausländische / oder anderwertS
Inw»hn« jm Land wohnende so gleich ein hiesigen ^ cceprautcn

und Zahler benamsetrn.

äkricul . u8 v.

Die vs»Ausiäm-
dern auf

Die ftsmd«
rraÜirte
ÜWechftl--
Brief müs--
sen nach
verflossener
Verfall-
Leit / unv
!l.elpc <A-
Tagen be ->
kühlt wer --
den/ es ftye
die Vnlur»
geloffen /
overnicht»

Etrestend die fremde VralUrte , das ist / von dem
.. . .! Ausgeber auf eine dritte Person zubezahlen aus¬
gestellte Wechsel-Brief / die seyen gleich auf ein / oder
andere Ort a vlüa , odera ulo gewiste Täg/ oder Zeit
gestellt / wann die benannte Verfall - Zeit / und die
zugelaßene kelhcÄ-Täge verstoßen / solle der jenige/ so
den Wechsel - Brief acccprircrhat ( es seye gleich die
Valuta geloffen/ und von dem Geber des Wechsel-Briefs
empfangen/ oder nicht ) ohne einigeLxccpriou , die
habe Nahmen wie sie wolle / zubezahlen schuldig seyn/
und cs also bey der gemeinenRegel : Obiacccrra, paZbi,
allerdings sein Verbleiben haben.

^ kncui . ll8 vi.
A- KMle die jenige / so sich unternehmen einen Wechsel-
f-rmig - UM Brief auszustellen ( zuverstehen von denen for-

migen Wechsel -Briefen/ dann wegen deren ohnformigen



wird hiernach ein anderes geordnet ) diese Ausgeber
deren Wechsel - Briefen / seyett gleich Mann - oder
Weiblichen Geschlechtes / Geist- oder Weltlichen/ Hoch¬
oder Nidern Standes / Livil - oder Xlitirsr -Personen/
oder was Lonäition » Würde / und von was Bedienung
sic immer seyn mögen/sollen eben so fest/ als die Handels-
Leute an diese Wechsel -Ordnung ohne Unterschied/ und
Lxception verbunden seyn ; also daß in Entstehung
richtiger Zahlung nach Strenge des Wechsel -Rechts
durch das neu- aufgestellteWechsel-Gericht wider einen so
wol/ als den andern ohne allen keipeL und Nachsehen
verfahren/ und zu dem Eude keine Lxccyrionn in
koe juäicio convcntionis angehöret / sondern selbe
Lxccprione8 , wann sie nicht in inü '-uwi für iiguiä
erkennet worden / nach geleiftcr Zahlung tep^r -nim bey
diesem Wechsel-Gericht anzubringen Vorbehalten werden
sollen.

Bey dem Eingang dieses ^ rricuk aber hat es nicht
die Meinung ; daß ein jeder / der nicht ein Wechsler
und Handels -Mann ist / mit Wechseln einen Ordinari-
Handel und Wandel / dessen die Kauf -LeE besonders
befugt und befreyet seynd / treiben möge ; sondern daß
einem / der kein Kauf -Mann ist / nicht verbottcn scyc/
einen Wechsel - Brief auszustellcn/zu Firiren / oder zu
Lcccpriren ; da er aber solches williglich thut / cr ihme
selbst beyzumessen habe / wann er an die Wechsel-
Ordnung gebunden / und von dem Wechsel-Recht in
bsc c--mL geurtheilet/auch die schleunige Lxecmion auf
Wechsel-Art gegen ihne verhänget Wird.

^ KH6UI . ll8 VII.
MUAchdeme die so wol gemeine Rechten / als Lands-
MV fürstliche Ordnungen / und mit sich
bringen ; daß denen Minder - Jährigen / ohne ihrer
Eltern / Vormündern / und Lurswren con5en8 kein
Geld bey Verlust desselben gelehnet werden solle ; als
haben auch jedweder« Obrigkeit und InüEien dahin

B zu

stellen/was
Standes
und Lonvi?
non sie im?
mer seyn
mögen /
seynd an di-
ft Wechsel?
Grdnung
gebunden/
und in bse
oriula dem
Wechsel-
Gericht nn?
ierworffem

Minder?
Jährige
sollen nicht
wechseln.



r >a ste ober
öffentliche
Wechsel
treiben /
und für
Vogtbar
sich ansge -r
den/ müs¬
sen sie zah¬
len / und
werden mit
der reüiru-
tione in in-
re^ rum
nicht gehö¬
ret.

Mit denen
Weibsper-
fonen / so
Wechftl
üben/hat
es fal^ glei¬
che beschaf-
fenheit /
und könen
sie in Wech¬
sel - Sachen
das öene-
licium 8en.
Oonf . Vcll.
nicht vor-
schützem

8ocH . oder
Gemeinere
sollen sich
in denen
Obisrorii ' s
samt/ und
sonders
nahm Haft
machen/
und bey
dem Wech¬
sel- Gericht
protocolli-
ren laffen.

M sehen ? daß denen Minder -Jährigen keine Handlun-
gen/ oder Wechsel verstattetwerden ; wann aber gleich¬
wollen sich ein Minder - Jähriger ^ egorianc , welcher
das 22 . stc Jahr seines Alters noch nicht erfüllet/
seine eigen - öffentliche Handlung / oder Wechsel treiben/
sich darinnen zu etwas verbinden / und mithin in der
That pro ^ läjorenni sich ausgebcn thäte ; so solle er
dasselbe zu halten allerdings schuldig / und mit der
Reüitncionc il! integrum nicht zu hören seyn : welches
auch mit denen Weibs - Personen / so Kaufmann¬
schaften / oder Wechsel üben / dahin zuverstehen ist;
daß wann eine ledige / oder auch verehelichte Weibs-
Person / so ihre eigene Handlung hat / und zwar
( so viel die Ehe-Weiber anlanget ) vor sich ohne ihrem
Ehe-Mann absonderlich handlet/ und in ihrem eigenen
Nahmen ein Wechsel-Brief ausgibet / ob es gleich ohne
Einwilligung des Ehe-Manns / und ohne vorherge¬
gangener Erinnerung ihrer weiblichen Freyheit ge¬
schehen / dannöch wider sie nach Inhalt dieses Wechsel-
Rechts verfahren werden solle ; wie dann eine solche
dlcgorianxm , wann sie sich in Handels -Sachen vor
einen andern verbürget / und für eine Schuldnerin
für denselben couüiruiret / darwider das LenLtüs-
Loniulcum VcUejLuum ( ob sie gleich dessen zuvor
nicht erinnert/ auch demselben von ihr nicht reuuncirct
worden ) nicht Vorschüßen kan / sondern die Bezahlung
vermög gegebenen Wechsel-Briefs leisten muß. -

vm.
!Ls auch eine Zeithero in 8ocicrercn , und Ge¬

meinschaften dieses eingeschlichen / daß die 8ocü,
oder Gemeinere sich nicht alle / oder wol gar nicht/
sondern allein nach dem ^ uekore oder Anfänger
der Loderet , so Meilen schon verstorben / nennen/
oder schreiben ; und man dahero nicht wissen können/
wer / und wie viel in solcher 8ocierer begriffen / und
an welche man sich / im Fall einer von denen 8ocü8

- -- ab-



abstürbe/ oder in Miß - Oeäir käme / zu haltet: / ünö
selbige als 8ocio8 zubelangen habe / so sollen hinfüro
alle und jede / so wol hiesige/ als fremde Kauf-Leute/ so
m einer 8ocicret begriffen / wann sie das blcZoelum
mit gesamter Hand selbsten führen / sich samt und
sonders / ohne Auslassung einigen Mit-Verwantcns/
nahmhaft machen / ein gleiches auch beobachten in der
jenigen Vollmacht / die sie einem von derdompLMie,
oder einem andern ausser der LompAßnie , Geschäfte
zuverrichten / austragen / damit man bey dem ver-
ordneten Wechsel -Gericht nicht allein solche Vollmacht
vormercken / sondern auch deren 8ociorum und ge¬
meineren Nahmen in alldaigcs krowcollum bringen/
und deme / welchem daran gelegen / davon Nachricht
geben könne / wie dann auch bcy Aufrichtung neuer
Handlungen in denen Oblmorü8 , oder ersten Aus-
schreibungs - Briefen gleiche Ordnung gehalten wer¬
den solle. .

Hierauf stehet dem Gläubiger/ Mer Inhaber des
Wechsel-Briefs frey / die Gemeinere ms gesamt / oder
sonders / oder aber einen für alle in loliäumzube¬
sprechen / und zu exccjuiren ; dergestalten/ daß der in
Loliäum besprochene8ociu8 wider den Gläubiger des
Leneücii äivilionis ( daß der Gläubiger nemlich seinen
Anspruch / und Forderung in all und jede8ociosHei¬
len möchte ) irivito Greäitoresich zubedicnen nicht
befugt/sondern vollständige Zahlung für die Lompagnie
zu leisten schuldig seyn/ ihme8ocio aber/ gleichwol
bevorstehen solle / seinen ltLZrcü bey der LompLZnie
zuerholen. Dieses verstehet sich aber auf die Lomp^ nie-
Schulden ; dann was für Schulden ein jedwederer
Loeiu8 ins besondere für sich selbsten auf seinen eigenen/
und nicht der GompL^nic Nahmen conrrLbiret / und
darüber auf sich allein Wechsel -Brief ausstellet / hierum
hat er auch ins besondere/ ohne Entgelt » dcrOompLZnis
zu stehen ; es wäre dann eine Universal - GompgAnie
oder8ocäeM8OMNIUMbonorum , da nemlich nicht
eine gewisse Summ/ sondern von jedem 8ocio all sein

B 2 Hab
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für alle in
loliäum zn^
besprechen/
»nd zn exe-
csuiren.

Der Be --
sprochene
kan sich des
beneücii
ciH' i

' lionis
nicht be<-
dienen.

In 8or !etsts
omnium
bonorum,
ist nach dene
genreinen
Rectiren zn
»rcheilen.



Der von ei¬
nem andern
Orr gezo¬
gene/ und
limplicirer
ncceptirts
Wechsetbr»
muß (wan
Kuch die
Valuta im
Bn 'esaus-
gelaßen)
bezahlet
werden.

Lxcepti
'o

non nume-
rataspecu-
m se hat in
Wechsel-
Sachen re-
xularirer
nicht statt.

Hab und Gut in die LompaMe gelegt / und einver¬
leibet wird / in diesem Fall solle das jenige beobachtet
werden / was die gemein- geschriebene Rechten mit sich
bringen.

IX.
SMOn der Valuta ist Hieoben gemeldetworden/daß der
« M Empfang dieser Valuta , oder des Wehrts / mit
welchem der Ausgeber des Wechsel- Briefs vergnüget
worden / in einem förmlichen Wechsel - Brief deutlich
angemerckct werden solle ; wann aber auch die empfan¬
gene Valuta in dem Wechsel-Brief ausgelassen wurde/
ein solcher Brief aber von einem andern Ort wäre ge¬
zogen/und bniplicirer acceptirct worden / muß selbiger

^
bcy der Verfall-Zeit von dem ^ cceptanten ohne einige
Lxccption bezahlet werden ; wie dann in Wechsel-
Sachen die exceptio non numeratse pecuniL . rci non
üc , leä alirer Zeüse , und dergleichen / die Lxccution
gar nicht hemmen / sondern nach gekeifter Zahlung dem
Geklagten gleichwol bevorstehet / seine Hura lcparato
libello bey dem Wechsel-Gericht anzubringen.

Dieses ist von einem Wechsel - Brief / allwo ein
dritte/oder vierte Person unterlauffet/ dahin zuverstchen/
damit diese dritte oder vierte Person darbey nichts zu
leiden habe. Wann aber die Sach zwischen dem
Debitor? oder Ausgeber / und dem Lrcclitore oder
Inhaber des Wechsel-Briefs allein beruhet / da nem-
lich der ohne Beyruckung der Valuta ausgestellte
Wechsel -Brief nur auf des Inhabers Nahmen / und
nicht auf dessen Oräre oder DommitL zahlbar gcstellet
wäre/ solle dem Ausgeber bevorstehen / den anvertrauten
Wechsel-Brief / wegen der nicht gcloffenen Valuta , ohn-
gehindert der beschehenen ^ cceptation , zu contra-
manäiren ; solchemnach wann über dergleichen Wechsel-
Brief noch vor der Verfall -Zeit die Lontra-Orärc ori-
Ainalircr beygebracht/ zugleicher Zeit auch autlienticö
(daß die Valuta nicht geloffen ) vom Lreäitore oder

Briefs-



^cceptatio-
r>es solle»
deutlich mit
Beysay des
ciari . auch
vor-- und
Zunamens
pure und
ohne Aus¬
hang be-s
schehen.

Briefs-Ausgeber erwiesen wird/ solle der ^ ccepwiu zur
Zahlung nicht gehalten/ sondern vonseiner^ .ccepta.
tion äcckLrZiret seyn ; in Entstehung dieses Beweist
aber bleibt es dabey/ daß / wer acccpriret / auch be¬
zahlen muß.

^ irncul - us x.
D bald jemand einen Wechsel - Brief accepriret/

_ '
solle derselbe das Darum , wann solches geschehen/

mit seinem Vor- oder Tauf-Nahmen / oder wenigsten
den ersten Buchstaben desselben / und den Zu-Nahmen
darunter zeichnen / und alle ^ cceprarion pure und
ohne Anhang einiger Bedingnus oder Vorbehalt ver¬
richtet werden / eS wäre dann / daß der kraeienrant
mit einiger beygeruckten Louäiriou , ohne darwider
zu protcMren / zu frieden wäre / in welchem Fall es
bcy dieser conäicioriirten -^cceptarion sein Verbleiben
haben solle. Wie dann auch in dieser Begebenheit /
wann der ^ cccpranr einen auf eine grössere Summa ge¬
stellten Wechsel -Brief nur pro paree acccprirre , und
der Znnhaber des Wechsel-Briefs solches annähme und
nicht dagegen proteüiren ließe / der ^ cccpr -iur ein
mehrcrs zu zahlen nicht gehalten ist. Anlangend aber
die von ein und andern bishero mit Diners 8, k.
gepflogene ^ .cccprarioues , zumahlen solche auf unter¬
schiedliche Weis ausgedeutct werden / so sollen diese
DittcrL 8, k. künftighin pro uou aäjeÄis , und dafür/
als ob sie nicht da stünden / gehalten werden/ und deren
ohngcacht der ^ ccepraur adlolurö zu gebührender Zeit
zu zahlen schuldig seyn.

^ kncur . ll8 xi.
HUrde aber von andern Orten ein Wechsel -Brief

. 8 remittiret / oder anhero gesandt / muß der In - d-sBri-f-
haber selben ohne Verzug zur / iccepration prseienci- ^
ren/ und/wann solche zu leisten ablolmL verweigert «»-» »»-

B g wur-
"
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protestire»
conrrs nc-
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«n w-chs-, wurde/ so fort proteüircn lassen / auch folgends den
Wechsel - Brief samtkroreü bey erster Post deme zu-

v-sBn-f- xuck schicken / von welchem er ihn empfangen . Dafern
aber der Bezogene wegen etwa manglenden ^ viL> oder
aus andern erheblichen Ursachen den Inhaber ersuchete/
bis folgenden Post - Tag den Wechsel -Brief / um sich
noch zur /^cceprarionzu rclolviren/ zuruck zu
halten/ solle der Inhaber freye Wahl haben/ und gar
nicht verbunden seyn bis dahin zu warten / indessen
doch den kroreü an gehörige Ort fortschicken. Wann
hierauf der Bezogene zur ^ .cccxtacion sich be¬
quemen wolte / solle er solche auf den Tag der . ersten
krTLntations -Zeit leisten / auch die krorcli -Zpelcn
bezahlen- Da aber bey solch nächsten Post - Tag
dennoch die ^ ccexxnrion nicht würcklich erfolget /
muß der Inhaber auch den Wechsel-Brief an seinen
Mann fortsenden ; Ja in ein- und andern Fall ist der
jenige/welcher accepriren solle / seinekclolurionläng¬
stens bis sechs Stunden vor Abgang der Ordinari-
Post von sich zu geben schuldig / damit noch Zeit zum
krotcck , oder anderes nöhtiges Absehen zu nehmen
übrig seyn möge.

xii.

rion zube-S
obachrenö

W« d« KMIe Ursach oder Antwort der Verweigerung den
DA Wechsel -Brief zu acceptiren / solle der verord-

^ ccepra - ^ 0tLriu8 entweder selbsten / vder da er wegen
überhäufter Geschäften es an der Zeit nicht hat / durch
einen andern8ubLcu1rten von dem kecuLnren , oder
dessen Bedienten vernehmen und dem kiorcü einver¬
leiben / auch über alle / wegen der nicht beschehenen
^ cceptLtion protvilirtc Wechsel -Brief ein besonderes
krorocollum halten.

^ kricui . ll8 xm.
»Ann ein Wechsel -Brief verfallen ist / sollen dem

/irccepr-mtennoch drey RecheÄ-oderOilcrerions-
Täge/

Vön dem



Täge / zu statten kommen ; wann die Zahlung nicht M
folget/kan und solle der Wechsel -Briefvor Verfliessung des
dritten ReipeLt -Tags / und vor Abgang der Post / wann
dieser dritte keipeä - auf einen Post -Tag fallet / sechs
Stund vor Abgang der Post prorcüiret und so fort an
seinen Ort zurück gescndt werden / unter welchen dreyen
keipcÄ - Tägm die Sonn - und Feyer - Täge reZülLricer
nutbegriffen seynd ; Falls aber der Verfall - oder
Zahlungs -Tag auf einen Sonntag oder Feyertag ein¬
fallen möchte / solle weder der /^ccLpr -änr zur Zahlung/
noch der Inhaber zur Einforderung des Geldes gehalten
seyn / sondern beydes auf den nächsten Merck - Tag
verschoben werden/ jedoch sollen diese dem
gönnende kcipeLb - Täge zu forderist dahin gedeutet
Werden / daß der Grcäiwr oder Wechsel - Briefs-
Inhaber / wann er die Zahlung ehender nicht erlangen
kan/ ohne seine Gefahr und pinjuäir dem Debitor!
zucwarten möge/ Massen richtige Zahler bey der Verfall-
Zeit unverzügliche Zahlung zu leisten sich nicht weigern/
noch disfalls mit denen kcipeA -Tägen einen Misbrauch
einzuführen gedencken sollen. -

XIV.
DMlc dergleichen öhnbezahlte Wechsel - Brief solleü
MW dattnetthero jn obbrmelterZeit proreüiret werden;
geschähe aber in dieser Zeit die kroteÜLtioii nicht in b-schch

"
»

folgenden vier und zwaintzig Stunden / so hat der ^
Inhaber des Wechsel -Briefs seinen keMets an niemand
andern als an den ^ cccpt --rnten zu erholen-

-vkT' ieul . u .'; xv.
Ott solchen

nommen die jensge Wechsel -Brief / welche^ viüa , Ug- habm
oder Auf-Sicht / auch auf zwey oder drey Täge/oder auf
einen prsecise Mpulirten Tag lauten / desgleichen die
jenige / so mit kMAerz auf dergleichen Sicht einge- S-W-Nin

richtet



Von Venen
kelpcü-
Tagen in
Xvechsel --
Briefen
L uso , Ae.

richtet seynd / bey welchen der ^ cceptant gantz keine
L 1L Oi5crcri0N8-Täge zugeniessen/ sondern bey der Verfall-

Axjt des Wechsel -Briefs auf das längste innerhalb vier
ZL " und zwaintzig Stunden die Zahlung zu thun schuldig ist.

^ k ? IOU1^ U8 XVI.
Mnn der Wechsel -Brief L ulö , oder äoppio uto,

oder ein halb utö , oder so viel Zeit oder Wochen
nach Dato eingerichtet / so hat gedachter masten es bey
denen drcyen Recheät-Tägen sein Verbleiben/undwird
der halbe ulo von sieben Tägen / einfache ulo auf vier¬
zehen Täge / und ein/ ein halb ulo auf ein und zwaintzig
Täge / und conlecsuenrcr doppelte uso auf acht und
zwaintzig Täge gerechnet / jedoch nehmen die kespeLk-
Täge nach dem Verfall-Tag erst ihren Anfang ; welche
Verfall-Zeit nicht von dem Tag der beschehenen »c-
cexration , sondern von dem erst darauf folgenden Tag
gezehlet werden solle.

XVII.
Jessen aber Wechsel- Brief nach der Verfall-Zeit/

und allbereitS verstrichenen kcsxcÄ-Tägrn ein/
«-h-a. so solle der jenige/ auf den die Wechsel - Brief lauten/
« g-tt -itt-- und solche scceptirct / die Zahlung innerhalb vier
W »!" und zwaintzig Stunden nach der krXieMLnon, gleich¬

wie bey denen Wechsel- Briefen u vLü» , zu leisten
schuldig seyn.

XVIII.
von »-«-» ZMLle Wechsel -Brief / so meäio nicnse , als mcälo

Wv ^LnULrü , kebruLrii , Lcc. gcstellet/sollen auf dm
fünfzehenden desselben Monats verfallen seyn / dabey"
aber gleich bey anderen die drey kcspcÄ-Täge verstattet
werden/ es wäre dann / daß in dem Wechsel-Brief

Von denen
nach der
Verfall --
Seit/ und



deutlich enthalten / daß Mer P-^ L meäiü des
Monats/oder ohne Kccheü-Tage bezahlet werden solle»

^ 8Hclll .U8 XIX.
5Ann auf einen / der allhier wonhafk ist / tl-ÄÜi-

^ ret wird / und vcrmög Wechsel - Briefs die
Bezahlung an einem andern Ort zu leisten ist/ wo hin¬
gegen auch / wann einer allhier auf Debitor^ die
anderer Orten wonhaft / kemeLn und Wechsel-
Brief bekommet/ nach deren Inhalt die Zahlung allhier
zu prLÜiren ist / da dann einen oder andern Falls die
XcLcptLtiones erst durch Schreiben / oder Übersendung
deren Wechsel-Briefe per ein und das andere Ort/ wo
der jenige / auf den sie lauten/ wonhaft / können procura
ret werden / darüber nun etliche Täge vorbei) gehen/
so solle in solchen Fällen die Verfall-Zeit / und Bezah¬
lung solcher Wechsel allerdings oblerviret und geleistet
werden / als wann die ^ cceprLtion an dem Ort / wo
die Zahlung zu thun ist / fürgcgangen und beschehen
wäre/ und solle der Verfall - Tag von dem äaro an/
wann ihm dieser überschriben tvirdet / gerechnet
werden . Wann aber ein allhiesiger einem / welcher
anderer Orten wonhaft ist / einen Wechsel-Brief allhier
zubezahlen schuldig / und von diesem begehrt wird/
ihme die Bezahlung paar zu überschicken/ mag es aus
Gefahr des Begehrenden geschehen/ jedoch ist der Zahler
solches ohne Abzug derkroviüon zu thun nicht schuldig/
sondern der Inhaber des Wechsel-Briefs mag gleichwolen
jemand darzu bestellen / der die Bezahlung / wie der
allhiesige Gebrauch vermag/ seinetwegen einziehe.

KMEmnach auch wegen der Venediger
DM gewesen / daß selbe nicht den ersten Post-Tag bey
derer Einlaufung / sondern den nächstfolgenden Freytag
darauf zur /^cceptrnion prLtemirt oder protcüirt
werden / daraus dann erfolget / daß der letzte Verfall-

Von denen
a» ein drit¬
tes Orr
zahlbar ge¬
stellten
Briefen»

Von der
^ ccepcatiotr
undVerfalls
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Venediger
Briefen.



Tag auf einen Samstag ausgehet / und dannenhero
erst am Montag die Bezahlung begehret und eilige
fordert werden könte/welches aber/ nachdeme die Brief
von Venedig ausser sonderbaren Fallen sonsten das
ganße Jahr hindurch meistens an» Samstag allhero
kommen / dem jenigen / der Venediger Wechsel einzu-
nehmen / gar zu lang und dahero nicht wenig be¬
schwerlich fallen wurde ; als solle es zwar bey solcher
Gewonheit / daß nemlichen die ^ cceptation der Vene¬
diger Wechsel-Briefen erst an dem Freytag darauf zu
procuriren und zu leisten / sein nochmaliges Verbleiben/
jedoch mit dieser Erleuterung haben/daß die Bezahlung
von diesem aus Venedig herkommenden/ und auf den
Samstag verfallenden Wechsel-Brief den Freytag vor-
hero beschehen / widrigens auf dem folgenden Samstag
protettiret werden solle ; wann aber auf den Freytag
oder Samstag ein Feyertag einfiele / so solle auf dem
vorhergehenden Werck-Tag die Bezahlung / widrigens
diekrorcttation beschehen ; Mit aller andern Wechsel-
Briefen Verfall - Zeit aber hat es bey dem ordinari
Lrylo , und Herkommen sein Verbleiben.

Vsir dem
snderryerts
nicht »ccex-
lirren , oder
scceptirr-
und nicht
bezahlten/
sondern mit
kroteü zu¬
rück geloffe¬
nen Brief/
und dessen
Lvürcknng.

xxi.
M einer seinen Wechsel-Brief auf einen ausländi¬

schen Platz ausgestellet / oder eines anderen
Wechsel inäoiknet / und hier die Valuta , oder den
Wehrt darfür empfangen hat / der darauf ausgestellte
Wechsel-Brief aber am gehörigen Ort nicht aLcepriret
oder der acccptirte nicht bezahlet werden wollen/sondcrn
mit kroteü wiederum zuruck kommet / so solle der
Aussteller oder Inäoileur dis Wechsel-Briefs in con-
rinenti , das ist innerhalb vier und zwaintzig Stunden/
von wegen des Kapitals / Ruck-Wechsels / und Un¬
kosten wieder Erstattung und Bezahlung thun / wann
aber der kroreik ohne Wechsel -Brief zuruck kommet/
indessen daraussen an dem Ort zur /^cceptarion noch
Hofnung gegeben wurde / so solle gegen den kroteü
allein nichts destoweniger der Ausgeber / oder erster



OirLnt des Briefs schuldig seytt / den Belauf des
Wechsel-Briefs nebst dem Ruck - Wechsel und anderen
Spesen ( auf daß der Oeäicor , weil ihme doch durch
solchen Verzug wegen Ungewißheit Schaden Zuwachsen
könte / nicht so lang von beeden Seiten bloß stehe)
in paaren Geld bey dem Wechsel - Gericht äepomrcn/
oder durch Pfänder/ und Bürgschaft seinem Lreäieori
annehmliche Sicherheit schaffen / widerigens / da der
Wechsel-Brief von einem anderen auögegeben/ oder von
Mehrern giriret worden / solle dem Oeäirori der keZrels
bey dem Ausgeber / oder denen Oirsnren nach seiner
Willkür Vorbehalten seyn.

nrncui,u8 xxn.
WAS solle aber kein höherer Ruck-Wechsel / als von

dem Ort/ wohin der Ir -Mnr seinen Brief zube¬
zahlen verhandlet hat / per anhero zunehmen vergönnet
seyn / ob gleich der Wechsel -Brief durch verschiedene
Plätze wäre ncZorüret worden ; Es wäre dann / daß
der Ausgeber / oder Inäollcvt des Briefs exprckö zu
solcher Nexotmung bey Verkauffung des Wechsels
freye Macht gegeben hätte / auf welchen letztem Fall
der Wechsel und Ruck-Wechsel auf alle Plätze/dardurch
er mit kermillion des Ausgebers / oder Lnäoüeur«
geloffen / gutgethan werden sollen.

Im Fall aber von dem Ort / wo der Wechsel zu
zahlen gestanden / u äriccurri nicht anhero gcwechslet
wurde/ so solle der Ruck-Wechsel über einen andern be¬
quemen Ort paKret / und der Briefs-Aussteller solchen
samt der doppelten kroviüon zuvergüten schuldigseyn.

Don dem
über meh-s
rere Platze
geloffenen
Ruck--
wcchjek.

^ K? icui. u8 xxm.
Em Inhaber des Wechsels soll auch bey dem v-». ».««»

Ruck-Wechsel noch frey stehen / im Fall er aller Av-m"
vorher erwehnter Weitläuffigkeit überhoben seyn wolte/
von dem l 'rÄÜLntcn , oderInclollenteri7 so viel als er
darvor mit dem bedungenen ausgegeben / nebst dem

L 2 In-



Von dem
scceptirten
durch meh¬
rere Hände
geloffenen
und nicht
bezahlten
Brief.

was x»
thun/wario
die auf ei¬
nen dritten
lautende/
und von ein
und andern
in6ollirts
Wechsel-
Briefe von
dem ^ ccep-
ranten nicht
ein gelöste
werden/
sondern er
sie protestie¬
ren lastet t

Wann der
Inhaber
von einem
Incloüirer
zum andern
gehen kan.

Diese Ord¬
nung ist
nicht zu ü-
bcrschreiteni
esseye dann
exprcllo Or-
tlre vorhan¬
den.

Interesse ^ halb pro Onto per ^4elc ausgelegtenBriest
korto und einer kroviiion zuruck zufordern / und der
Zjeher / öder Inäoücnr jhme solches gut zuthun ge¬
halten seyn.

^ irncul . u8 xxiv.
-O ein eigener/ oder acccprirter Wechsel-Brief auf'

eine gewisse Zeit ausgeftellet wird/ cs mag solcher
mittler Zeit in eine oder mehr Hände gerahten / stehet
bey nicht erfolgter Zahlung dem Inhaber desselben frey/
entweder darüber protestircn zu lassen / und seinen

an dem Inäoücnten oder Zieher zu nehmen/
oder nach Belieben die Zahlung von dem Ausgeber
eines eigenen / oder aber ^ .cccMntcn eines Iratlir-
ten Wechsel - Briefs durch vorgeschriebcne Zwangs-
Mittel einzutreiben.

^KT'ILUl. llS xxv.
.Ingegen wann Wechsel - Briefe / so auf einen
! dritten lauten / von ein und anderen inäotlirc

seynd/ ist der Inhaber des Briefs/ wann der ^ ccepinnt
den Wechsel-Brief nicht an sich löset / sondern prote-
stiren lässct / bey der also nicht erfolgten Bezahlung
den Wechsel - Brief samt den krorcü an den letzten
Inäoilirer , von welchem er den Wechsel-Brief be¬
kommen / zuruck zu senden befugt ; und wann er von
demselben keine Befriedigung erlanget/ alsdann soll und
mag er an den nächst vorhergehenden / woferne derselbe
gutes crcäits ist / und Wider stch / der ermanglenden
Zahlung halber / nicht auch protestircn lassen/ und also
von einem lnäoilirer zu den andern nach der Ordnung/
wie sie voreinander geschrieben stehen / bis zum Aus¬
geber zuruck gehen : und stehet ihme nicht frey / diese
Ordnung zu überschreiten / es wäre dann / daß einer
expresse Oräre hätte / wann der Brief nicht bezahlet
würde / denselben an einen andern als den letzten
Inäoilirer zu senden ; immassen anderer Gestalt alle

In-



lriäosscnten , so tvvl der IrMrer als ein jeglicher
Iriäossirer , jedoch in ihrer Ordnung bis zu endlicher
Richtigkeit in soliäum , auch wegen Interesse/Schäden
und Unkosten verhaftet bleiben.

Wann aber ein Inhaber des Briefs sich nach be-
schehener kroteKation an den^ cceptLntcn dennoch vor-
schlich hielte/ und den Wechsel-Brief nebst krorcR an
seinen Mann nicht zuruck sendete/ solle solches lediglich
auf seine Gefahr geschehen/ und hernach einigen Regress
an jemand andern zu nehmen weiter nicht berechtiget
seyn. xxvi.

einer die völlige Summ des Wechsel - Briefs
» aeceptiret / bey der Verfall - Zeit aber nicht die

völlige Summ des Wechsel - Briefs / sondern nur die
Helfte / oder einen Thcil desselben bezahlen kunte / so
solle in des Inhabers Willkuhr stehen / die anerbottene
Summ anzunehmen / er muß aber auf solchen Fall
wegen des Ruck-Standes protcüiren lassen ; damit er
deswegen an dem jenigen / von denn er den Wechsel-
Brief empfangen / sich erholen könne.

^ kncui ^ u8 xxvii.
tzAnn ein Wechsel - Brief prseLntiret / und von

. Z deme / auf welchen er lautet / nicht accepriret
wurde / so stehet einem rercio frey / per bonor äi
IctterL , oder zur Ehre des IrallLNten , oder Indois-M-
ten den Wechsel -Brief zu accepriren / und damit der
/^cceptimr solcher Gestalten nicht in Gefahr gcrahte/
solle der Inhaber vorher protcüiren/ und in krotett er-
wehnen lassen / daß die Hccepraüon per bonor äi
lettera wegen des 'Rrkülsnecn oder Irläollsnten toprL
xroteü-t geschehen/ worauf er alsdann LÄL solutiorie
den Regress an dem jenigen / welchen er durch die
^ cceptLtion konoriret / zu suchen hat ; Im fall einer
auf erlangte Oräre eines andern Wechsel-Briefs cin-

§ 3 lesen/
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Wem di«
Verehrung
Der Prote¬
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Der krmci-
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lesen / oder sonsten ein Oebitum bezahlen will oder solle/
der Inhaber der Brief aber / solches nicht weiß / solle so
wol derjenige/ der die Brief einzulesen Oräre , als der
dieselbe in Händen hat/ sich bey dem Wechsel -Gerichts
krotocoll anzugeben/ und Nachricht einzuziehen schul¬
dig seyn.

XXVIII.
!Ie Verehrung der proteüirten Wechsel-Briefe und

, > deren Bezahlung gebühret erstlich und vor allen
dem jenigen / der sie einzubringen oder die Bezahlung
zu empfangen hat / will derselbe nicht Lonoriren/ mag
er anderwärts am Platz Nachfragen / und da sich je¬
mand findet / der den Brief seceprirct/ dem gebühret
in Zeit die Bezahlung zu leisten / wie auch die kro-
viüon zugeniessen / und wann schon der jenige / auf
welchen der Wechsel-Brief lautet / sich nach der Hand
zu der ^ .cccptrmon und Zahlung erklären thäte / ist
doch derselbe / welcher zuvor Konoriret / hindan zu
stehen nicht schuldig/ er wolle es dann gutwillig thun.

älrncul . ll8 xxix.
ZLle^ cceptationesder Wechsel-Brief/ welche von
ss Frauen/ Bedienten / oder andern / so von denen

krincipLlen keine Schriftliche / bey dem Wechsel-
GerichtäepoüürteVollmacht haben/ geschehen/sollen
relpeÄu des krmcipalen ohnkräftig / und er krincipai
zu keiner Bezahlung verbunden seyn ; will aber jemand
die ^ cccptÄtion von einer Frauen / oder Diener ohne
habende Vollmacht annehmen/ so hat derselbe die Zah¬
lung / dafcrn der krincipal sich darzu nicht verstehen
will/ von niemand andern / als von dem ^ cccptLnren
zu suchen : und da ein kaüor vor seinen krincipalen
Gelderäilhonirte, muß er den Wechsel -Brief nicht
auf sich / oderOräre , sondern aus denkrineipalen
sechsten / oder dessenOräre einrichten lassen / wurde er
aber den Brief an sich / oderOräre stellen lassen / so

haftet



haftet er hierummen als selbst Schuldner / eS wäre
dann/ der krincjx3lwoltesichzur Schuld freywtlliq
verstehen.

xxx.
MMAchdeme auch vielmals einer von dem andern dieseMR oder jene Sorte Gelds abzuwechslen / oder auch Hin¬
auf der Elle einige Gelder zu entlehnen pfleget / und es
slch vlelmmen zugetmgen / haß untreue Bediente Ge-
legenheit genommcn/auf ihrerkrincip^len Nahmen ohne
deren Vorwissen / dergleichen Gelder / oder auch wol
Parthlen Wahren aufzunehmen / hernach aber mit den
Geldern durchzugchen/ oder die Wahren listiger Weise
auf die Seite zubringen / wodurch so dann die krinci-
pLlcn in grosse Irrung / Streit und krocclL mitein¬
ander verfallen ; Als solle hinfüro keiner / einigenBedienten / ohne seines krincipalen Xocir oder rc^
coßnition , etwas dergleichen abfolgen lassen / im
widrigen Fall der jenige / auf dessen Nahmen etwas
erngewechslet / ausgenommen / oder entlehnet worden/
solches gut zu thun/ oder zu zahlen keineswegsschuldig
seyn . Dafern aber ein krinciyal einen seiner Bedien-
ten/ wer es seyn mag/ Zencraliterbestellet / und M-tlioriüret hat/ Nahmens seiner in neZocio zu Viren/und dessen Nrma Glauben zu geben ; Solle so dann der^rincipm vor die unter seinem Nahmen von solchenBedienten aufgenommene Gelder oder Wahren/ obschon
keine Hechle Norir vorhanden wäre / zu stehen undL -mEion zugeben schuldig und gehalten seyn.

XXXI.
Wnn jemand einen Wechsel - Brief auf sich selbst«
^-^ 'Klet / und nach der Verfall-Zeit in Ich

6ch niemand angiebet/ solle de
Wechftl -Brief alsdann kein Wechsel-Recht mehr be
halten/ sondern nur vor einen gemeinen Schuld -Scheugelten. Dafern aber jemand dergleichen Wechsel

Brik'
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verjährter*
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Von denen
verlohrnen
Wechsel,
Briefen.

Brief gar veralten ließe / solle es wegen der Gültigkeit
und Würckung desselben/gleichwie mit anderen kerlonal-
Oblisarionen und LK)- roArapbis nach Ausweisung
deren gemeinen Rechten und Lands - Gewonheit ge¬
halten werden.

XXXII.
MMUrde einacceptirterWechsel-Brief verlohrcn / der
WM Debitor aber der Schuld gleichwol geständig
seyn/ ist er nach Wechsel-Recht zur Zahlung verbunden/
jedoch anderst nicht / als gegen genügsamerGaurion,
daß man ihn wegen künftiger Ansprüch/ Schäden/ und
Unkostencontra Huotcun^ucNoht - und schadlos halte/
jedoch daß gleich von einem Giranten zum andern da¬
von Bericht ertheilet werde.

XXXIII.
Bwolen die vielfältig Mirte Wechsel - Brief in

^ Botzen/ auch in etwelch ausländischen Plätzen/
sonderlich zu Venedig gäntzlichen verbotten / in vielen
Orten aber im Gebrauch / solche auch ohne Schwä¬
chung der Handlung nicht wol zu limitiren / oder gar
abzuschaffen seynd / so sollen zwar dieselbe zu Beförde¬
rung Handels und Wandels hinfürderS gestattet / je¬
doch die InäoilirllNAin bianco gäntzlich verbotten/
mithin der Geber/ oderGirant eines solchen Wechsel-
Briefs schuldig seyn / denOiro , wie sichs gebühret/
völlig/ auch mit Beysetzungdes Vati , und empfangener
Valuta zustellen.

xxxiv.
«E , WS mag ein Wechsel-Brief / so äireÄö und ohne
AA -r W Orärcan jemand zu zahlen lautet / ob er gleich

acoeptiret worden/ vor dem Verfall-Tag Nichtbezchlet
Mb-r»hi« n . Zechen/ oder solche Bezahlung gcschiehet ausdevZah-

lerö Gefahr : wann aber ein Wechsel -Brief en Oräre

von dem
Giro.

Inclollirung
sn bmncc»
verbotten.



aestellet / oder en Orärc enclostiret ist / so mag der
Bezogene/ oder ^ ccepwm ihn sowol/als ein anderer
lie^oriiren / und an ihn selbst zur Bezahlung iricioiH-
rcnlassen/auch solcher Gestalt den Wechsel-Brref/den
er selbst acccpeiret hat / vor der Verfall-Zett an fich
lösen.

^irncuus xxxv.
LWiAnn ein Wechsel-Brief ohne InäolNrung / oder
UW erlangte Zession prXsenriret wird / solle er zwar ^ ?oh !>7
billichaccepriretwerden ; da aber bey der VerfallAeit
und Forderung der Bezahlung dieser acccptirte Wechsel- «» Bn-f-.
Brief/ oder auch der darauf gefolgte becunäa annoch
ohne InäoMung verblieben/ so ist der ^ .ccepram nicht
eher/ als bis zur erfolgenden DnäoMrung / oder anderer
genügsamen DcMimation die Bezahlung zu leisten
schuldig / jedoch sollen bey solcher Beschaffenheit bey
AuSgang der liechcÄ-Tägen die Gelder äcponiret/
oder gegen genügsame geleistete Gaution ausgefolget/
und die Verfall - Zeit durchaus nicht überschritten /
sondern bey solcher die Zahlung entweder gefordert /
oder in dero Ermanglung proreüirct werden ; widri¬
gen falls hätte man sich an den Trassanten nicht zu
erholen.

-rkricui . ll8 xxxvi.
>Lle auf andere Oerter allhier geschlossen / oder v-» Abr-»-

_ nLZotiil-te 8oIa » oderprima Wechsel - Briefe/
welche auf einfachen/ doppelten / oder mehr rsso , a viüa,
oder gewiffe Tag Nach-Sicht / zahlbar lauten/ müssen ««-
von deme/ der solche einhandlet/ ohne Versäumen gleich N »,
durch die erst abgehcnde Post a llrirrura fortgesandt/
und zur ^ cceptationprLientiret / oder bey solcher
Verweigerung ordentlich proteüiret / auch zuruck ge¬
sandt werden/ worauf dann der Oelliwr Hey dem
Ausgebern des Briefs/ als Debitoren/ seinen sscZrels
zu nehmen befugt ist ; die Wechsel-Briefe aber / welche

D auf
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auf gewisse Täg und benannte Zeit / nach oder L
gcstellet seynd / solle man nicht schuldig scyn / so fort/
ausser man wolle es freywiüig thun / L ärirwrL an
den Ort/ wohin solche lauten / zuschicken / sondern es
mag selbige der Inhaber beliebig über andere Plätze
ciichoniren/ und es ist genug/ wann solche nur bey dein
üipulirten Verfall-Tag am tiAÄirten Ort zur kr^len-
t '-nion kommen / und die Zahlung gefordert/ oder bey
dero Entstehung pioreüiret wird / alsdann bey ver¬
weisenden ? iotcck , ist der Ausgeber schuldig demOcäitori , oder Inhaber LLkizfLtAion zu leisten;
wurde aber die nach ä -no gestellte Zahlungs-Zeit über¬
gangen/ und nicht gehörig protettiret / fallet die Schuld
auf dm jenigen / der solches vernachlässiget / als¬
dann ist weder Ausgeber noch Oir-lnr gehalten/ darfür
weiter zu stehen / noch Red und Antwort zu geben.

XXXVII.
DMJe jcnigc Wechsel-Brief/ welche von hier aus auf
«A-S die Leipziger / Franckfurter / und andere Messen
geschlossen werden/dürfen ehe nicht/ als vierzehen Täge
vor solcher Messe ausgcstellet werden ; Indessen aber
muß dem Lreäiwribis dahin ein Ir>terirn8-kccoMition
zu seiner Versicherung eingehändiget werden / wo nicht
bey dem Schluß ein anders bedungen worden.

^ kricur . ll8 xxxviii.
DMEmnach von unseren Vorfahrern Alberto Her-

tzogen von Oesterreich Khrist- mildesten Ange-
denckens / allhier in Wienn zwey öffentliche Iahr-
Märckt bestellet worden / worvon der in dem Sommer
vierzehen Täg vor und vierzehen Täg nach dem heiligen
Auffahrts-Tag ; der in dem Winter aber vierzehenTäg
vor und vierzehen Täg nach St . Katharina Tag ge¬
halten wird ; als wollen Wir / daß die jenigeWechsel-
Briefe/ so auf obbemelte zwey allhiesige Iahr-Märckt
zubezahlen lauten / nicht ehender / als bis auf den

- achten



achten Tag der erst eingetrettencn Jahr- Marckts- Wo¬
chen zu acccptiren seyen ; da sie aber bis dahin nicht
accepriret wurden/ so hat derkrselentautMacht sol¬
che Wechsel - Briefe zu prorciliren / und sich darbey /
wie des kroreüs halber / in vorgehenden Punkten ge¬
ordnet / zuverhalten ; die acccptirte Wechsel - Brief
aber sollen in der letztem Wochen des Marckts bis
letzten Post - Tag vor Ausgang besagten Marckts cx-
ctuüve bezahlet werden ; wann aber dieselbe in solcher
Zeit nicht abgcstattet wurden / so kan der krseientanc
ohne Beobachtung der sonst gewöhnlichen KccheÄ-
Tägen/ weilen solche in denen Wechsel- Zahlungen der
öffentlichen Marckte ohne dem nicht zu atteuäircn
seynd/ selbige den letzten Post - Tag vor Ausgang des
Marckts proteckiren ; darzu ihmc die Stunden dessel¬
ben Tags von Morgen an / bis zu Untergang der
Sonnen zu statten kommen.

xxxix.
tzEr einen Wechsel-Brief in Händen hat / ist schul- »-« Ab,

. H dig das Geld von dem Oebiwre bey der Ver- G- ,»
"

n
°ch

fall- Zeit selbsten/ oder durch andere abhvlen zu lassen,
XI..

D oft ein Wechsel auf andere Plätze wird ge-'
schlossen seyn / solle es deine / so den Wechsel

ausgibet / frey stehen / denselben nicht ehender / als b-yT?
nach empfangenen Geld / oder Valuta auszustcllen.
Im Fall er aber solchen deine / so ihn gekauft hat /
und bezahlen solle / anvertrauet / und die Zahlung 'm mäg-.
nicht so fort erfolget / so solle diese Schuld / wann sie
auf Wechsel - Art genugsam erwiesen ist / als ein
Wechsel angesehen / und gleich des folgenden Tages/
oder auf welche Zeit sie unter einander selbst / oder
durch einen Mäcklcr sich verglichen haben / excczui-
rct werden / wann gleich deswegen kein Schein er-
theilet wäre.

D 2



^ R7'I<IUL. ll8 XU.
LS statt paar« Bczal) >«ng für v«-
«-» anstatt ^. ^ säume Wechsel - Briefe anzunehmen / kan nie-
p-«r-rs«h.- mand Wider Willen zugemutet werden / da aber der/icccptäut in loco lc>1urioni8 Hey einem tcrtio para-tes Geld zu empfangen hätte / und den Inhaber des

Wechsel - Briefs zu Erhebung desselben in Wechsel-
Zahlung dahm verwiese / solle der Inhaber / wann ercm Handels - Mann ist / zu Beförderung des Lom°mcrcu und Erfahrung doppelter Uberzehlung / sich
Nicht weigern / das Geld daselbst abzuholen/ auch der¬
gleichen Anweisungen auf dem änderten und dritten
Akt anzunehmen haben / dafern er aber das Geld auf
solche Anweisungen inner vier und zwaintzig Stunden/oder rechter Zeit nach verflossenen drey Kclpeäk-Täqen
nicht erhalten tönte / ist der ^ cceptLnr schuldig / solche
Anweisungen zuruck zunehmen / und die Zahlung m
seinem Haus zu thun. - "

Ltb -- ABwohl blosse Anweisungen für würckliche Zahlung
N " "' äu achten scynd / und die Anweisung auf
«-.fG-f-chr Gefahr des ^ MZuLnten bcschiehec / so sollen doch all-^ er / um vielerley Disput unter Kauf - Leuten zuver-melden / dle bey annoch lauffenden kecheÄ- Tagen ge-gevme ^ HiAnrM0ne8 , WüNN dek odek

^znyuber der Anweisung solche äbiolure mmimmet /
L '

r-x°,- .̂
der auch den ^ lsiZNÄtious - Zettel in Wechsel -Sachen

^ uc gctvrsse Bedlngnus über vier und zwaintzig Stund
bey sich behaltet/fur kräftig und gültig geachtet werden/
sedoch nur unter Handels- Leuten/ und daß solche An¬
weisung auch nicht weiter / dann in dritte Hand be-schehe.

^ki 'icul.us xun.
Nlangend die Wechsel-Zahlung oder Müntz -Sor¬
ten / womit die Wechsel -Brief/ welche auf cou,-

In was
i§eld oderrm»s-



7-ent Geld acccpriret / oder auf andern Plätzen zu zah - s « t«n v,-«
len an jemand verkauft worden/ zuvergüten seynd/ »-«
bleibet es noch zur Zeit bis zur Veränderung anderer.
Müntz - Sorten bey dermalen vorhandener im Land
gültiger Müntze / als Thaler / Siebenzehner und
Siebner ; wären aber Wechsel - Briefe auf gewisse
Geld - Sorten eingerichtet/so ist der ^ cccptE schul¬
dig cx lege contrLÄus solche im Brief verschriebene
Sorten zubezahlen / er wolte dann mit dem Inhaber
wegen der sZio nach dem Wechsel - Lours sich billich-
mäffig vergleichen.

xn
Mil auch der Kaufmanns - 8t^Iu8 mit sich brin-

get / daß / falls einer von einem tcrrio Lffc-
ÄLn in Händen / und vor seine eigene Rechnung /
dann auch vor andere von demselben absonderlich zu
fordern hat / der lercius aber keine völlige Zahlung
thut / ein jeder / er scye einheimisch oder fremd / zu
forderist von dem jenigcn / was er in Händen auch
sonsten/ wann er es vor Ausbrechung eines Falliments
an sich zu ziehen weiß / seinen eigenen Lonro zu si¬
chren befugt seye/ so lassen auch wir es serrershin noch
- arbey bewenden.

xr.v.
tzIe dann der jenige/so von einem andern Wahren
H in Oommiüion zuverkaussen empfangen / dabey

aber von demselben mit Wechsel und sonsten biogen/
und belästiget worden / wegen seines Vorschusses an
denen empfangenen Wahren sich zahlhaft zu machen
Fug und Macht haben/auch da in Fallimenten und
sonsten solche Wahren mit Arrest oder Verbotten belegt
wurden / mehr nicht als das kcliäuum oder Übermaß
heraus zu geben schuldig seyn solle.

Dz
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/UiUCM U8 Xl .VI.
v-nd -ny, ?WIn Pfand/so ein Inhaber eines mit krotett zu-

ruck gekehrten oder allhier zu zahlen gestelltens ««,-». Wechsel - Briefs von dem Ausgeber / oder Lnäollen-
ten zu seiner Sicherheit empfangen hat / solle von an¬
dernLreäitoribusmit keinem Arrest beleget werden
können / als nur in so weit seine krserenston weniger
betraget ; cs solle auch der Briefs - Inhaber solches
Pfand weder zum Kheil noch gantz heraus zu geben
nicht können angehalten werden / bevor er so wol für
sein Kapital / als Interesse und Unkosten vollkommen
vergnüget ist ; wann hernach die Zeit / worauf das
Pfand versetzet / verflossen ist / solle der Eigenthumer/
deMe es zugehöret/solches gegen Bezahlung des Kapi¬
tals und Interesse einlösen/ im widrigen aber dem In¬
haber frey stehen/ das Pfand Gerichtlichen taxiren zu
lassen/es zu verkauffen/und sich darvon bezahlt zu ma¬
chen/den Uber - Rest aber muß er Gerichtlich äcponi-
ren/ oder im Fall auf die Uber - Maß kein Verbell ge¬
schlagen ist/ dem Eigenthumer zuruck geben.

Von dem
Vorzug der
Wechsel-
Briefe vor
gemeiner»
Schuld --
Verschrei¬
bungen in
xoncurlu -
Occliro-
rum.

xr.vn.
MWIe nun das privilegirtc Wechsel - Recht nach dem
WM üblichen Gebrauch andcrerLändcr mit sich bringet/
daß zu mehrerer Beförderung des dem kublico so nütz¬
lichen Wechsel - KeZorü die Wechsel- Brief den Vorzug
vor gemeinen Verschreibungen / , und
anderen unprivilegirten kersonLl-ObliZarionen haben/
als solle cs darbey auch allwegs / und zwar dergestal-
ten sein Bewenden haben/ daß in denen Loncurlibus
Ocäitorum , Lriäu und dergleichen Abhandlungen /
allwo die HULüio prioritLtis unterlauffet/die ordentlich
ü-stüirte Wechsel - Brief gleich nach denen privilegirten
und Real- oder sonsten mit einer würcklichen
versehenen Sprüchen/ in einer besonder» Kl -äsz vor de¬
nen gemeinen kerlonal - Verschreibungen / und anderen

- ^ - nn-



unprivilegirten OblitzMionen sollen clalliciret und
gesetzet / mithin denen Wechsel-Briefen das fu8priori-
tati8 vorDenenLd ^ roZrLpIii8» und übrigen LurrcrN-
Schulden zugelaffen / und dieses von unseren nachge-
setzten Stellen/ Geeichtem / Grund-Büchern und übri¬
gen InttsEcn bey jedermahliger Vorfallcnheit be¬
sonders beobachtet werden / wie dann auch die richtige
Wechsel-Brief den Vorzug vor denen jenigen hier im
Land Oesterreich unter der Ennß aufrichtenden Schuld-
Verschreibungen haben sollen / welche eine blosse hy-
potliecamconventionLleniin sich enthalten / weilen
dergleichenVyporbecL corivcrnionrücsohne Gericht¬
licherIrchibition , Lxecution , oder Fürmcrckung bey
dem Unter - Marschallen- oder Fürbieter - Amt / oder
denen Grund-Büchern hier im Land kein ^»8reale
geben ; wann aber die Zahlung nicht so viel zulanget/
als die in eine Gl»l8 gesetzte Wechsel-Brief zusammen
austragen / so solle einem jeden die Zahlung a rar»
porüone des Wechsel-Briefs beschehen.

Obiges verstehet sich auf jenen Fall / wann das
auf einen förmigen Wechsel gegebene Geld bey dem
Wechsler nicht mehr vorhanden/ sondern ausgeben und
entäuffert worden ist ; da aber sothaneS Geld bey ihme
Wechsler sich annoch realiter befindet / hat cs den
Vorzug vor all andern Schulden/ und kan solches der
Geber wiederum vinäiciren . Dieser ^ .rrlcul redet
von einem förmigen Wechsel/ ein anders wird hernach
von denen ohnformigcn/ insonderheit von denen Oambiis
llcci8 , welche in der Thal nichts anders als ein ver¬
stelltes Darlehen seynd/ geordnet.

^ knc : ut . u8 Xl.vm.
Erhaltung guter Ordnung / und Vermeidung-

ZW Bcdrugs / sollen vier ordentlich geschworne
Mächler oder Lenlälen, so durch hiesige 8an^mcr8 und
Kauf-Leuteper MajoraVota zuerwöhlen / bestellet
werden / welche für ihr eigene Rechnung mit keinen
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WecMBrief / oder Geld -Verwechslung / noch auch
in ein anderes Handlungs - NeZorinm , es geschehe
unter ihren eigenen / oder andern verdeckten "Nahinen/
sich mischen dörffen / bey Verlust ihres Amts und zwey
hundert Thaler Straf / so oft sie darüber betrctten
werden ; und so bald ein gcschworner Mäckler einen
Wechsel zwischen zweyen I^leZorwntcn , oder andern
Personen geschlossen hat / solle er diesen Wechsel ordent¬
lich in sein Buch vormercken / wann dieses beschehen/
bleibet der Wechsel richtig beschlossen / und seynd die
Lonrrakcnrcn solchen zu prseckiren gehalten.

XUX.
hUrden in Wechsel- oder andern Handels -Sachen

sich einige OickcrenLien ereignen / iss denen
GontrÄlierwen ohnbenvmmen/entweder durch cm Gom-
promik die Sache zu endigen / oder sie mögen zu
Verhütung aller Weitläuffigkeit unpartheyischeWechsler
zu Schieds -Leuten erwöhlen / und in der Güte sich
vereinigen / worzu aber niemand gezwungen werden
solle / gestalten / da ein - oder anderer Theil in das
compromik nicht gewilligen / oder dardurch kein
gütiger Vergleich erfolgen möchte / solle die Sach in
torc . competcnti bey dem Wechsel-Gericht vorgetragen/
und daselbst nach Anweisung dieser unserer Wechsel-
Ordnung entschieden werden.

I..
>Enen Fremden solle bey denen Loncurlibusgleiches

^ ^ Recht / wie denen einheimischen näminiüriret
werden / es wäre dann / daß hiesige Unterthanen an
fremden Orten anderst / als in unseren Ländern rr^ iret
wurden / welchen Falls die Fremde Ursach haben zu
frieden zu seyn / daß sie in diesen Landen auf eben die
Weise/ wie denen hiesigen bey ihnen geschiehet/ trsÄi-
ret werden.



u.
HIr erklären Uns auch hiemik gnädigst / und

„ .8 Kraft dieses / daß Wir zu Verhütung alles
? i-XjuälL deren Lreäitoren / und ZU Herbeybringung
vollkommenen Kredits in Unseren Landen hinkünftig
kein Moratorium ausfertigen laßen wollen / es habe
dann der Debitor vorhero einen 8catum oder Ver-
zeichnus seines gantzen Vermögens übergeben / und
seine Bücher an seine Lreäitores , so hierzu alle eäioka-
litcr citiret werden sollen / oder an die / so von
ihnen LommiMon haben/ getreulich vorgezeiget/ und
Lxaminiren lassen / sich auch darbey anheischig ge¬
macht/ selbige auf Verlangen allemal Mit einem Körper¬
lichen Eid zubeftärcken / wie auch das jenige von seinem
Vermögen hiernächst noch anzugeben / so etwa ver¬
gessen seyn/ und ihm noch beyfallen möchte ; solte aber
ein Debitor auf obgedachte Weiß ein Moratorium er¬
langen/ und hernach sich äußern / daß er einen falschen
btatuin seiner bbeökcn eäiret / auch von selbigen in
prLj

'uäicium seiner Lreäitoren etwas auf die Seite
gebracht/ oder einen Ocäitoren zu Schaden des andern
bezahlet habe/ solle er solches Schutz-Briefes ipso faÄo
verlustiger seyn/ und wider ihn nach aller Schärfte ver¬
fahren werden»

^k 'rieul.us ui.
Md demnach es die Erfahrenheit gibet / daß die

obserirte Schuldner / falliti , äecoÄores , und
andere dergleichen betriegliche Leute / ohne daß sie stch
mit ihren treuhertzigen Gläubigern in- oder ausserGericht
gebührend abgefunden / oder in ermanglender Zahlung
einige Versicherung von sich gegeben / heimlich aus-
tretten / und in Geistlichen oder andern privilegirten
Orten Schutz suchen ; als wird hicmit erkläret / daß
obbesagte Betrieger keinen Schutz / oder Ius / riVIi in
Ioci8 sacris vcl privileZiatis zugenießen haben /
sondern selbe von dem Inhaber oder Vorsteher eines
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Geistlich oder sonsten ptivilegirten Orts zur gehörig
Weltlichen Inttanr ohnverzüglich ausgesolgt / im
widrigen das Nichtige fürgekehret werden solle.

^ k 'i ' ieul . lls un.
HMEchst deme sollen bey kHlimcuten und Goncurlen
'EN die versamlete Greclitoro8 , die Il ^ potkcoLrios
ausgenommen / welche ohne das nach dem Alter ihrer
lg ) porliccjuci den Vorzug haben / nicht nach der
Anzahl die kgchorL machen / sondern nach dem tzuauw»
so ein jeder bey dem Gvncuesu zu fordern hat / und
wo zwey dritte Theil deren Lli ^ ro§rLpk -iriorum von
der gantzen einig / solle derenselben Resolution
und Schluß / ohngehindert des Wider-Spruchs des
übrigen kleinern Theils gelten/ und exeguiret werden.

^ 8^ icui .u8 uv.
OWIshero ist von denen förmigen Wechseln gehandlct
DA worden . Belangend nun die ohnsormige / nem-
lich die jenigc / welchen Eingangs erwehntc Haupt-
lic^uiilw abgehen / in specie die so genante Oambirl
L äepoilto , OLmblÄ licca , oder druckene Wechsel/
welche zwar auch in Geld - geben beruhen/ jedoch solches
nicht auf einen andern Ort zahlbar gestellet / sondern
an eben dem Ort / wo das Geld gegeben worden ist/
in dem paLbirten t) uanto zubezahlen / so Wider die
Natur eines eigentlichen Wechsels laustet / und in der
That nichts anders ist / als ein gemeiner Schuld-
Schein / um das Capital samt dem heimlich bedungenen
Interesse in einer gewissen Zeit in ipso koco von-
traÄüs abzuführen.

Nun wollen Wir diesen druckctten Wechsel das jenige
Privilegium / welches Wir denen förmigen Wechsel-
Briefen hieobcn beygelegt/ nemlich den Vorzug in con-
ourlu Grcältorum vor denen Eb )' roAr2plÜ5 , oder
gemeinen Schuld - Verschreibungen / keineswegs einge-
raumet haben. Weilen jedoch diese ohnsormige Art

zu



zu wechseln in Mehrern Theil Teukschlandes im Ge¬
brauch / auch hier im Land in Schwung gehet / als
sollen / um keine Zerrüttung im Handel und Wandel zu
machen / sothanc Wechsel noch dermalen zwischen
beederseits Kauf - Leuten / jedoch nur cum krivite »io
fori c -tmbmliz , Lc p^r-itse execuriorm gelten / also/
daß wann ein anderer / der kein Kaufmannschaft/ oder
Wechsel -Banck führet / einen solchen druckenenWechsel-
Brief ausgiebet / oder von einem Kauf - Mann einen
solchen Brief nimmet / und die Bezahlung nicht er¬
folget/ der Schuldner nicht bey dem Wechsel-Gericht/
sondern bey seiner behörigcn Znstantz hierumen be¬
sprochen / und per oräinrtrio8 §r-täu8 execmioms zur
Zahlung angehalten / in denen Lricl» - Handlungen
auch ein solcher Wechsel - Brief nicht anderst alö cme
gemeine Schuld -Verschreibung angesehen/und clalüret
werden solle.

E r MdchsA



rst/unb anderter/ au!

Erster Mul.

letzter

Besetzung
veswechftl
Genchts.

Von des IVechstl-Gerichts erster Inttanr.
Pargprapkus krimu8.

Von Besetzung dieses Gerichts.
Bwollen die allhiesige Kauft und Handels - Leute

dreyerley / solche auch dreyen Gerichts - Stellen/
als die Niederlagö-Verwante Unserer N .O . Regierung/
die Hof-Befreyte Unserem Hof-Marschall -Amt/ und die
Bürgerliche Unserem Statt -Gericht allhicr untergeben
seynd / und bishero ihre so wol in Wechsel - Sachen/
als sonsten vorgefallene Stritt/ und Irrungen bey einer/
oder andern aus diesen dreyen Gerichts -Stellen / dcro
der Beklagte untcrworffen gewesen / rechtlich haben
ausgetragen werden müssen / so wollen Wir doch/ daß
hinfüro zu Entscheid- und Erörterung aller ins künftig
sich ereignender Wechsel - Stritt ein absonderliches
Gericht mit sieben tauglichen / ehrbaren/ und wol- ver¬
ständigen Handels-Leuten/ als einem Richter/ und sechs
Beysitzern befielt- und gehalten werden solle.

§- n.
Won dem Michrer und Ueysitzern.
diesem Ende solle der gesamte in drey Odilen be-

stehende Handel -Stand einen Richter ohne Untcr-'
ftycw der Religion / und Nation für das erstemal aus
denen Niederlägern wählen / und den durch mehrere

- Stim-
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Stimmen gewöhlten Uns zu Unserer gnädigsten Be«
stättigung nahmhaft machen/ zugleich aber auch die jenige
zwey benennen / auf welche etwa nach ihme die mehrere
Vom ausgefallen.

Dieser von Uns so dann bestätigte Richter solle
vor gesamten Wechsel - Gericht den hernachfolgenden
durch den Gerichts - vorlesenden Eid ab«
schwören / und bey dem Richter -Amt zwey Iahrlang
verbleiben/ so dann reti^niren / und für dieses erste mal
kein Gerichts - Beysitzer werden ; damit nicht drey
Beysitzer aus der LlaL deren Niederlägern zuglcicher
Zeit seycn.

Hierauf solle ein jedwedere zwey aus ihrem
Mittel zu Gerichts -Beysitzere wöhlen / und die gewöhlte
ebenfalls zu Unserer Genehmhaltung Vorschlägen / welche
auch hernach« stehenden von dem ^ loc-uio verhaltenden
Eid vor dem Wechsel-Richter abzulegen haben.

Die Gerichts -Beysitzere werden so lang bey diesem
Wechsel-Gericht gelassen werden / bis sie nicht selbst
rcliZniren / oder Wir aus erheblichen Ursachen ein
anders ordnen.

Zu diesem Richter « und Beysitzcr-Amt mögen nicht
nur die Wcchslere / sondern auch andere in käercunril-
und Wechsel - Sachen Erfahrene Kauf -Leute gewöhlet
werden / wann sie auch Kunst-Führer / Tuch « Leinwat«
oder Eisen-Handler / oder solche Handels -Leute seynd/
die mit Kleinodien / Jubelten / Gold/ Silber / und andern
kostbarenSachen handle«.

F. M.
Von Wieder-Ersetzung der erledigten Richter»

oder Beysitzer-Steüen.

KMA nun der zum ersten mal aus denen Niderlägern v-». w,>--
W4 gewöhlte Richter nach verstrichenen zwey Iah«
ren gehörtermaffen sein Amt abgcleget / solle für die
nachfolgende zwey Jahr zum Richter ein Gerichts«
Beysitzer der Hof-Befreyten O -äK : nach abermal ver« ^

E ^ aanu enen



gangmen zwey Zähren aber ein Beysitzer der Bürger¬
lichen (^ 6 durch das Wechsel - Gericht nach denen
mehrern Stimmen gewöhlet / hernach von zwey zu zwey
Jahr die ^ lcernarion , und Abwechslung von denen
Burgern wiederum auf die Niederläger / und so fort an
gehalten/ und an statt des zum Richter -Amt erhobenen
Beysitzers von dessenOaL ein Lubüirueus /^stellor,
jedoch nur auf zwey Jahr benennet / allemal aber der
gcwöhlte Richter / oder von der Oak lubttirmrcc
^ llessor Uns zur Approbation vorgeschlagen werden.

Der wie oben gedacht zum änderten mal aus denen
Hof -Befreytcn / und das dritte mal aus denen Burgern/
und ferners alternative per clalles gewöhlte Richter
solle nach der Pock bienninrn beschehenemkeliZnation
des Richter-Amts / bey der Beysitzer - Stelle / wann
dargcgen kein sonderes Bedrucken obwaltet / verbleiben/
mithin der ihme auf die Zeit des Richter - Amts Lb-
stituirte Assessor wiederum austretten.

Wann aber der Richter / oder ein Beysitzer mit
Tod abgehet / oder sonsten eine solche Veränderung sich
mit ihnen zuträgt / daß sic bey diesem Wechsel-Gericht
nicht mehr gebraucht werden können ; so soll ein anderer
Richter oder Beysitzer an des abgehenden Stelle aus
selbigerOack auf obige Art unverlängt gewöhlet / und
Uns zu Unserer Bestätigung benennet werden ; da aber
der Richter Leibs -Schwachheit / nahender Verwant-
schast / oder anderer VerhindernuS halber nur auf eine
Zeit dem Richter - Amt nicht könte abwarten / oder
bey der Sach / worüber zuerkennen / selbst imereckirct/
oder aus andern rechtmässigen Ursachen / welches auf
der Erkantnus der Beysitzer beruhet / nicht wol Richter
seyn könte / so solle der nächst - anwesende Beysitzer
von selbigerOack sein des Richters -Stelle verwetten.

Im fall aber ein oder mehr Beysitzer um dergleichen
HindcrnuS willen abgiengen / und die crforderende
Anzahl nicht vorhanden wäre / so solle aus denen
Mitllen / wo der Abgang ist / ohne Unterschied der
Religion / und Nation ein anderer für selbiges mal/

ohne



ohne weiterer von Uns erwartender Bestattiguna
Lbüiruiret / jedoch von ihme der vorgrschriebene Eid
vor dem Richter in Gegenwart der andern Beysttzern
abgelegt werden ; da aber ein solcher 8ubMcutu8 öfters
also gebraucht wurde / ist er weiters mit keinem Eid zu-
belegen/ sondern bey der LEon bloß des vorigen Eids
Zu erinnern.

L' IV.
Wie viel Gerichts - Täge / wie viel Personen
zu der Erkantnus erforderlich/ wie cs mit dem Sitz / und

der Umfrag zu halten / auch der Schluß zu machen
seye.

/ deren zwei) Wöchentlich seyn v-nd-««»
sollen / seynd hiemit der Montag/und Donners-

tag/da aber hierauf ein gebottener Feyertaq einfiele/
der nächst - folgende Merck - Tag und zwar Frühe von
steoen bls neun Uhr / damit die Partheyen / und
Rechts -Fürsprecher bey andern Gerichtern auf erfor-
verenden Fall auch erscheinen mögen / benennet.

Wir wollen auch aus besonderen zu Behuf und
Beförderung des Lommercü fürwaltenden Ursachen
bey diesem Wechsel-Gericht die terMs cemm solennes
ausgeschlossen / und über dieses noch geordnet haben;
daß wann auch ausser denen bestimtcn Gerichts-Tagen
etwas vorkäme / wo Gefahr an der Zeit / oder an der
Säch sechsten / als die Vertusch - oder anderwärtig
schädliche Entäußerung des Schuldners Vermögen/
oder wol gar Austritt dessen Person zubesorgen wäre/
und solches von dem Kläger glaubwürdig dargethatt
wurde / alsdann der Wechsel - Richter zu allen Zeiten
die sammentliche Gerichts - Beysitzer berußen lassen /
welche die Sach wol und reif erwegcn sollen / Und
nach Erheischung der Notdurft das Gehörige fürkehren/
allem Falls auch auf Gefahr / und Berechtigung des
Klägers die / u-reüirung des Schuldners Habschaft
oder Person sechsten verhängen mögen.



Wechsel - Stritt sollen Richter und Beysitzcre alle
sammentlich / oder wenigst der Richter / und vier
Beysitzcr samt einem dlorsrid , der das krowcoll
führet/gegenwärtig seytt. . ^

Es solle auch zu BeybehaltUngcmer vollkommenen
Gleichheit / unter einer jeden Handlungs -Osts Bey-
sitzeren/ im Sitzen nicht weniger / als vorirenvon zwey
zu zwey Jahren dergestalt slcerniret werden / daß in
denen zwey Jahren / da ein Niederlags - Verwantcr
Richter ist / den ersten und vierten Sitz samt Stimmen
die Hof-Befreyte / den änderten und fünften die Bür¬
gerliche / den dritten und sechsten aber die von der Nider-
lag haben / hercntgegett unter der Zeit / wo ein Hof-
Befreyter das Richter - Amt bekleidet / der erste und
vierte Sitz cuna voro denen Bürgerlichen / der änderte
und fünfte denen Niederlägern / der dritte und sechste
aber denen Hof - Befteyten eingeraumet / und endlich
auf gleiche Art so lang / als dem Richter - Amt ein
Burger vorstehen Wird / unter denen Besitzern der
erste/und vierte Rang/ denen Niederlägern/deränderte
und fünfte/ denen Hof-Befreytcn / und endlich der
dritte / und sechste denen Bürgerlichen angewiesen wer¬
den / und nach dieser Ordnung die Umfrag von dem
Richter beschehen solle ; daß mithin bey völlig be¬
setzten Wechsel - Gericht nie zwey Beyfitzer von einer
Osü neben einander zu sitzen / noch gleich nacheinander
zumvorircnkommen mögen/ wie folgende drey Lcke»
msrs ausweisen.

Lckema Mml Aenmi.
Richter Niderläger.

eysitzer.
i . Hof-Befreytett
z. Niderläger.
5. Burger»

2. Burger.
4. Hof-Befreyter.
6. Niederläger.

Zelle-



8ckema lecunär Liennii.
2<ichtee HostBefteyter.

Beysitzer. Beysitzer
2. Niederläger.
4. Burger.
6. Hof-Besreyter.

r . Burger.
g . Hof-Befteyter
5 . Niederläger.

rertii Zienmi

5 . Hof-Besreyter. b. Burger.
Der Richter hat hierüber nach denen mehreren

Stimmen zu schlichen / und wann die Stimmen in
zweyerley Meinung gleich wären / auf die jcnige Men
nung/ welcher er nach Gutbefinden beystimmen wird/
den SchluS zu machen / und wie hernach in §. 9. ge¬
meldet wird / juäwLnäo fürzugehen.

F. V.
Von Zuziehung deren Rechts -Gelehrten.

UMEm Richter und Beysitzern ist auch unverwehret/ v»» »u»«
UW einen oder mehr Rechts - Gelehrte in begebenden W --

""
Fällen / wo sic eS für nöhtig befinden/bey der Erkantnus/
Unö ramcn voro , allein um besserer rechtlichen
Information Willen zugebrauchen. Es sollen die
Partheyen ihre Nohtdurft entweder selbsten / oder aber
durch Wechsel-Verständige Vorsprcchere8nmmarirer
ohne Weitläuffigkcit fürbringen ; jedoch stehet bey des
Wechsel - Gerichts Erkantnus nach gestalten Sachen
jedem Theil auch einen bey denen Gerichts-Stellen an¬
genommen/undgeschworenenAdvocaten zur Nohtdmftö-
Handlung zuzulassen.



F. VI.
Von denen Gerichts - Notaren.

Er Wechsel -Richter / und Beysitzer sollen einen/
dB oder mehr verständig practicirte / und deren
Sprachen Erfahrene Gerichts - Koranen aufzunehmen
haben/ welche so dann den unten vorgeschriebenen Eid
zu Händen des Richters in Gegenwart der Beysitzer
würcklichen ablegen sollen ; diese seynd schuldig über
alle vorkommende , und Handlungen ein ordent-
licheskrotocoll in Teutsch und anderer Sprach
(wie es der Partheyen Erfahrenheit / und Nohtdurft
erfordert) zu halten/ denen soll eine gewisse Besoldung von
denenKauf-Leuten ins gesamt bedingt / und wegen deren
kroeocols -Lxti -LÄcn / Verläß / Abschieden/und übri¬
gen Lxycclrtionen eine gemässigte/und eelycÄu anderer
Gerichtern viel geringere Tax besonders ausgeworffen/
diese Tax aber vorhero Uns sä apyrobLnäum gegeben
werden.

F. VII.
Von denen Ansagern und Botten.

von »EN §WS haben auch Richter und Beysitzer ein oder mehr
unN)" geschworene Ansager / und Gerichts-Botten zube-
'«».

'
stellcn/und sich derselben in Amts-Sachen zugebrauchen/
welche alle gleichfalls dem Gericht mit Eid sollen ver«
Kunden / und absonderliche Register oderkrowcolls
über ihre Verrichtungen zuhalten schuldig seyn ; denen
ingleichen eine geringe Besoldung/ und wegen deren in
Parthey -Sachen zu thun habenden Vorforderungen
eine besondere/ jedoch kleine Tax solle gemacht/ in denen
vorfallenden ex oKcio Sachen aber von denenselben
die Ansag / und Forderungenum sonst verrichtet
werden.

§. vm.



Was für Personen dem Wechsel -- Gericht
unterworffen / und was für Sachen zu diesem

Gericht gehören?
tWS ist schon obenKrt . 6 . geordnet worden / daß all
WD die jenige / so sich unternehmen einen förmigen
Wechsel -Brief auszustellen / wan sie auch keine Wechsler
oder Kauf-Leute seynd / an diese Wechsel -Ordnung ge¬
bunden ; es ist auch in Krrwulo 54. bereits die Vor¬
sehung beschehen/ daß die ohnformige Wechsel / oder jo
genannte LLmdiä ü , ceu c -imdiil 6c0L - um
keine Zerrüttung im Handel und Wandel zumachen/
noch dermalen zwischen beederseyts Kauf-Leuten/ jedoch
nur cum pnvÜcAofori cambi '-ül -i , Lc LXL-
cutionis gelten/ ttttthin der jenige / der keine Kaufmann¬
schaft/ oder Wechsel -Banck führet / und dennoch einen
solchen ohnformigcn Wechsel -Brief ausgiebet/ oder von
einem Kaufmann nimmet / die Bezahlung aber nicht
leistet/ bey seiner gehörigen Instantz / und nicht bei) dem
Wechsel-Gericht besprochen undper oräinmro» ßraäus
execurionis zur Zahlung angehaltcn / auch in Ol-iä^
Handlungen ein solcher Wechsel -Brief nicht anderst / als
eine gemeine Schuld - Verschreibung angesehen / und
cb-Met werden solle ; als Messet sich von sechsten/ daß
die Wechsler / und Kauf - Leute wegen deren so wol
förmig - als ohnformigcn Wechseln diesem Gericht
unterworffen / hingegen diejenige / so kerne Wechsler
und Kauf-Leute seynd / und doch einen förmigen
Wechsel - Brief ausgeben oder nehmen / accepmen
oder siriren/nur wegen dieses förmigen Wechsel -Handels
bey dem Wechsel-Gericht stehen/ wegen des ohnformrgen
Wechsle « aber bey ihrer gehörigen Instantz Red und
Antwort geben müssen ; daß folgsam die formrge
Wechsel ohne Unterscheid deren Personen / die ohn-
formiqe Wechsel hingegen nur zwischen beederseyts Kauf-
Leuten zu diesem Wechsel -Gericht gehören.

Was für
Personen
dem Wech¬
sel-Gericht
unter-
worffen/
und was
für Sachen
M diese,n
Gericht
hören s



5 IX.
W« die Nohtdurst bey diesem Wechsel -Gericht
zu handlen / und wie das Gericht juäicanäo so wol/

als cxcaucnäofürgehen
solle.

wie die
Nohtdurft
5» handle » /
und wie das
Gericht
juLlicnntlo,
öc exe^ uen-
clo fürge--
hen ss.le-

KMEmmch der Wechsel in offenem Glauben und
Ws Trauen bestehet / und auf die Beförderung deS
Lommcrcii abzielet / mithin eine schleunige Ausricht
tung/ und Summarische Verführung erfordert / als ist
schon oben § . 4. unter andern die Vorsehung beschehen/
wie auf dem Fall (da Gefahr an der Zeit/ oder an der
Sach srlbsten wegen besorgender Vertuschung oder
Entäußerung des Schuldners Habschaft / oder
Austritt dessen Person verhandm ist ) das Wechsel»
Gericht sich zuverhalten habe.

Wann aber dergleichen Gefahr sich nicht äußeret/
und doch der Gläubiger Zu seiner Befriedigung in der
Güte nicht gelangen mag / sondern veranlasset wird/
mittels Gerichtlicher des Schuldners Ver¬
mögen anzufassen / zu dem Ende die Gerichtliche Spörr
zubegehren/ so solle das Wechsel -Gericht auf des Klägers
erstes lübel! , und darinnen beygclegten Wechsel -Brief
gleich beede Theil/und zwar nach gestalten Sachen bey
nächstcren Rahl - Gang / oder längsten bey der hierauf
folgendenLellion perempcoriözuerscheinen / erforderen/
auch der Kläger diese seine Klag samt Beylagen in
Lmkcnrischer Form dem Geklagten durch den Gerichts»
Ansagerzeitlichen meimiren lassen. UNd dieses zu dem
Ende / daß wann des Klägers Forderung richtig / und
keine Lxccprion leidet / das Wechsel -Gericht dennoch
die Sach in der Güte beyzulegen / und den Kläger bey
etwa an Seiten des Geklagten manglenden paaren
Mitteln/ zur Annehmung einer anständigen Laurion »
oder Verstattung zulänglicher Zahlungs-Fristen zuver¬
mögen / Fleiß ankehren könne/ worzu jedoch Kläger nicht
solle gezwungen / sondern ihme auf Begehren die
Lxecuuon m oräiue , wie hernach stehet / ertheilet

wer-



werde«. Da aber Geklagter gegen dein Wechsel -Brief
eine rechtliche Lxceprioncm vei äjlrNoriLM , vel
percmprori -im litis , das ist / oder eine aufzügige
oder die Klag selbsten alsogleich tilgende Einrcd anzu¬
bringen Hätte / solle er Geklagter oder dessen in Wechsel-
Sachen Verständiger / und so wol zum Streit / als
Vergleich genugsam Bevollmächtigter seine zu haben
vermeinte Lxcepriones mündlich erstatten / auch bcede
Thcilenoch selbe Leilion mündlich schließen und gegen-
schliesscn/ der Gerichts -^ or-lrius aber diese deren Par¬
theyen mündliche Nohtdursts - Handlung mit allem
Fleiß prorocolliren / und zu mehrer der Sachen
Richtigkeit von beeden Theilen unterschreiben lassen;
Es wäre dann eine so wichtige Sach / welche auf deren
Partheyen . Verlangen mit gut Befund des Wechsel-
Gerichts einen dreytägigen / jedoch peremptorischen
Termin zum schriftlichen Schluß und Gegen -Schluß
rrfordcrete.

Das Wechsel-Gericht hat hierauf nach beschaffenen
Dingen die Güte zwischen beeden Tbeilen zuversuchen/
in Entstehung die münd - oder schriftliche Nohtdurften
dusch die Partheyen und den Gerichts - l^ orgrium
irrotuliren zu lassen / und mit der Richterlichen Er-
kantnus fürzugehen / auch dieselbe denen Partheyen
stracks zu publiciren.

Wann durch dieses geschöpft und publicirte Urtl
ein oder andere Parthey sich beschwert zu seyn vermeinet/
solle dieselbe die ^ ppclllirion nach der Publicirung
gleich üante pcäe mündlich anmelden / und der
Gerichts - dlov -rrius die Lppcllirte Parkhey mit dem
Punct / worüber -lppclliret / und ob die ^ ppcHstion
zugelassen oder abgeschlagen worden / unter dem Urtl
anmercken. Alle in Sachen anordnende Erfordcrungen/
und nach gestalten Dingen zum Schluß und Gegen-
Schluß zulasscnd drcy- tägiger Termin führen darumen
die OiMlulLtti pereMptorisni mit stch / daß der
Geklagte entweder selbsten / oder gehörter Massen durch
einen genugsam Bevollmächtigten so gewiß bey Gericht

Z Z m



erscheine/ oder in dem von Gericht bewilligten Inäuo
seine schriftliche Nohtdursten erstatte / als im widrigen
er mit seiner Lxceprion oder rcspcäkive Gegen-Schluß
in koc juäicio nicht mehr gehöret / sondern über das/
was cinkommen / gerichtlich erkennet werden solle.

Da nun errechnter masten der Geklagte gegen den
lidcllirten Wechsel - Brief keine rechtlicheLxception
einzuwenden hat / folgsam die Schuld richtig ist / und
der Kläger zu weiterer Zahlungs - Frist / oder ander-
wattigen Nachsicht in der Güte sich nicht verstehen will/
oder aber das vom Wechsel - Gericht über gehandlete
Nohtdurft auf die Ertheilung der Lxccurion er¬
gangene Urtheil in rem juäicLtÄM , oder vollkommenen
Stand rechtens erwachsen ist/ solle das Wechsel -Gericht
auf Anlangen des Klägers die Lxccurlon folgender
gestalten ertheilen:

DieAomenkirmig inner breyTäg aufzuer¬
legen/ sonsten seye in die Spörr gewilliget.

Wann nun Geklagter in Zeit dieser drey - tägigen
Verordnung den Kläger nicht befriediget/ solle auf dessen
Anrussen die Spörr limpllcücr ohne Anhang / oder
Gestattung weiteren Uintriebs der Sachen vcrwilligct wer¬
den/ mit dem Bescheid : knar Spörr/und solle die¬
selbe durch den Gerichts - Botten also gleich
fürgenommen werden.

Wie dann diese drey - tägige Verordnung auf eine
fernere Rechts - Handlung gar nicht zuverstehen ist/
weilen die Nohtdurft oben verstandener Massen schon
ist angebracht worden / oder zu seiner Zeit hätte sollen
angebracht werden / sondern cS hat diesen Verstand/
daß der Geklagte zu Vermeidung der Spörr den
Klager inner diesen drey Tägen bezahlen / oder auf
andere Weiß befriedigen / und ausser Klag halten solle.
Zu dem Ende hat das Gericht von dem Geklagten
keine Münd - oder schriftliche Lxceyrion oder Eln-
Rede m Lxccurivü mehr anzunehmen / sondern
den lahren Bescheid beyläuffig dahin zuertheilen:



Dieses Begehren hat nicht statt. Oder es kan
nach beschaffenen Dingen / da die Lxceprio gleich-
wol von einer Erheblichkeit zu seyn befunden wurde/
folgender Bescheid ergehen : Geklagter Wird dM
Kläger zu folge der in Sachen ergangenen
Verordnung zubefriedigen / und hienach diese
seine Nohtdurft gleichwol anzubringen wissen.

Ob nun wol nach erhaltener Spörr in des Glaubt-
ger Wahl stehet / auf beweg ? oder ohnbeweglicheGüter / Rechte / und Schuld -Forderungen zugreiffen/
so solle doch dieses mit der Bescheidenheit beschehcn /
daß nicht mehr / als was die Schuld beyläuffig in
Kapitals / und gewöhnlichen Wechsel - Forderungen
auch Gerichts-Unkosten betragen möchte / in die Spörr
gezogen werde / wie dann auch ohne sonderbahr Recht¬
liche Ursach nicht solche Sachen in die Gerichtliche
Spörr zu nehmen seynd / welche der Schuldner zum
täglichen Gebrauch vonnöhten hat/ oder deren Lxccuü-
rung ihme zum Schimpf gereichen wurde.
^ Zu dessen Beobachtung / und damit auch die
Gmchtlicye Spörr würcklich vollzogen werde / solle der
Klager nach erhaltener Spörr das jenige / was er in
die Gerichtliche LxecuUon nehmen will / so viel mög¬
lich verzeichnen / solche Verzcichnus unter eigener/
oder doch seines Gewalt - Trägers Handschrift und
PedtschaftS - Fertigung dem Wechsel - Richter / oder
dessen Amts - Verwalter vorzeigen / und wann selbige
gut gehalten worden / dem Gerichts - Ansager nebst der
Spörrs -Verwilligung zu Vornehmung der Lxecurion
einhändigen / welcher so dann / wann klobilicn zu
spörren seynd / solche Spörr anderst nicht/ dann in Bcy-
seyn des Klägers / oder dessen Gewalt - Trägers nebst
Vorweisung / und abschriftlicher Hinterlassung so wol
der Sporrs -Verordnung als der 8pcc16cÄcic >n vorzu-
nehmen / und die spörrende Sachen ordentlich zube-
schmben hat.

Wor-



WordUrch der KlagerimmWonem cx prlmo
öecreto , oder ein Gerichtliches Unterpfand auf die
gespörrte Habschaft erlanget ; Da aber Geklagter
als OnmmLx der Spörr nicht statt thun wurde/
solle der Ansager die Spörrs - Verordnung / samt ge¬
nickterSpeciLcationdarnieder / und einen Stein
darauf legen / und der Klager gleichwolpro immiüo
ex primo äecrcto in die in besagter ZpeciÜLÄtionent¬
haltene TKeÄen gehalten / und dieses also gleich von
dem Ansager bey dem Wechsel-Gericht schriftlichen an¬
gedeutet / auch von daraus auf ferneres in inÜLMi an
Seiten des Klägers beschchencs Anruffen zu dessen
Sicherheit von des Geklagten Habschaft so viel
HcÄen » als des Klägers Forderung cum omni crmlä
betraget / in Lcojueütnm , auch da es für nöhtig er¬
achtet wird / mit Zuziehung der Wacht gezogen werden.

Wie Wir dann Unserem Hof - Kriegs - Raht auf¬
gegeben/ an seine Gchörde zuverfügen / daß auf Anlan¬
gen des Wechsel -Gerichts die erforderliche / üMcn?,
durch die Wacht beschehe.

Hierauf stehet dem Kläger frey / gleich ohne Aus¬
wartung des sonst gewöhnlichen Iriäui beydcmWechsel-
Gericht einzukommen / und nach beschaffenen Dingen
die Schätzung deren gehörter Massen gespörrt und le-
qucttrirten ^lobllieo anzusuchen/ welche auch Anfangs
mit Vortviffen / hernach nochmalen mit Vorwitzen/
folgcnds nach diesen beeden drey - tägigen Verordnungen
timplicirer verwilligct/ und durch die Gerichts-Lantzley
gleich bey der ersten Tag-Satzung / cs erscheine darbcy
der Schuldner/ oder nicht / vorgenommen werden solle.

Und wie nun diese Schatzung bey der Lantzley also-
bald zu schreiben/ und zu cxpeäiren/ solches auch denen
Partheyen ohne Verzug mittels eines bey der Lantzley
angeheften Zettels kund zu machen / also wird dem
jenigen/ so durch die Schatzung beschweret zu seyn ver¬
meinet/ die Überschätzung inner 8 . Tägen von Zeit solcher
Publicirung anzusuchen bevorstehen / diese Überschätzung
auch gleich der Schätzung vorgenommen/und publiciret/
indem übrigen aber hernach keinem Theil eine weitere

Schä-



Schätzung zugelassen / sondern auf ferners Anrussen
des Gläubigers die Einantwortung Mit dem vorherge¬
henden Bescheid ( Die Auslösung deren geschätz¬
ten MeÄen inner drey Tägen aufzuerlegen/
sonst seye in die Einantwortung gewilliget . )
ergehen / und ohngchinderet des Geklagten Ausblei¬
ben vollzogen / oder bry dessen Weigerung auf Be¬
willigung des Wechsel - Gerichts mit Zuziehung der
Wacht vorgenommen werden.

Demnach aber in denen Fällen / wo ekwänn ei¬
nes Geklagten O -M , - Schulden / oder ande¬
re Forderungen in die Spörr genommen worden / cS
keiner Schätzung bedarff ; als wird hierauf der Klä¬
ger bey der crstfolgenden Rahts - Session gleich um
die Erfvlglassung / oder Einantwortung ins Eigen¬
thum / und zwar allemal vor diesem Wechsel- Gericht
ohne Unterschied / ob des Geklagten Schuldner un¬
ter selbige / oder auch zu einer fremden InMns gehö¬
re / ordentlich zu begehren wissen / so auch über zwey
gewöhnliche Vorwissens - Verordnungen / deren jede
obverstandener Massen ein drey- tägige Frist ob sich hat/
bewilliget / und die derentwegen erforderliche Oecrctü»
und rccheÄivc Ersuch - Schreiben ausgefertiget : die¬
se Ordnung auch bey kxecmirung deren dem Gläu¬
biger Versatz - Weiß angchändigten Baarschaften / oder
richtigen Schuld - Scheinen ( als deren Erfolglassung/
und Einantwortung ins Eigcnthum gleich mit der er¬
sten Klag anzusuchen ist ) beobachtet werden folle / je¬
doch dergestalt / daß der Kläger in diesem nicht weni¬
ger als in denen in nächst vorhergehenden Fällen/ nach
der über zwey Vorwissens - Verordnungen behebtcn
Einantwortung einer dem Geklagten zugehörig gewe¬
ster Forderung die Bezahlung derselben nicht eben bey
diesem Wechsel- Gericht als des Beklagten Obrigkeit/
sondern bey jener Inikanr , wo sein des Geklagten
Schuldner hingehörig ist / ansuchen müsse.

Begebe sich aber / daß der Gläubiger keine Mit¬
tel bey dem Schuldner wüste / oder auch sonst etwa

G nichts



nichts HeciLcö zu verzeichnen vermögte / solle der
Ansager sich dennoch mit dem Kläger / oder dessen
Gewalthaber zn dem Schuldner begeben / und
wann sich gleichwolen anständige Güter bey dem¬
selben finden würden / solche in die Spörr genom¬
men / -und also / wie oben verordnet / weiters ver¬
fahren werden. ^Da aber bey dem Schuldner gar keine Zah¬
lungs - Mittel - sich befinden mögten ( welches der
Ansager jedesmal seinem Lxecutions - Schein einzu-
verleiberr haben wird ) kan der Kläger nebst Bey-
legung dieses Scheins bey nächst - folgender Session,
oder da Gefahr an der Zeit obhanden / gleich in
inKantj um den kerlon -ck - Arrest des Geklagten /
bcym Wechsel - Gericht anlangen / welcher ^ rress
dann auch nach beschaffenen Dingen / und genug¬
sam erwogenenUmständen / insonderheit wann der
Geklagte mit einer anständigen Lamion , oder ander-
wertigen Versicherung des Klägers nicht gleich auf-
kommen möchte / 1implicit«r kan verwiüiget / und
zu dessen Vornemmung das Behörige ausgefertiget

Welches auch in dem Fall / wann aus dem
Rxecuüons - Schein klar erhellen würde / daß die
in die Spörr genommene Güter / dem beyläuffigen
Werth nach / zu Befriedigung des Oeäiroris nicht
erklecklich wären / wegen des Abgangs also gehal¬
ten / und der Geklagte auf Anlangen des Klägers
unerwartet der würcklichen Schätzung unter einsten
zur Namhaft - Machung / allen falls auch Gerichtlicher
vepoütirung mehrerer Güter durch den sonst fol¬
genden kcrtonai-^ rreü angehalten werden mag.

Es solle auch der Kläger die unrichtig / oder
uneinbringliche Schulden / oder auch andere ungül¬
tige Mittel gar nicht / die Schlechtere aber nur in
dem Fall / wann der Schuldner kein bessere hätte /
und solches auf Begehren deö Klägers mit einem
Körperlichen Eid beteuren könte / jedoch auch diese
nur dem innerlichem Werth nach / und ohne sein



Verlust / und Schaden anzunemmen schuldig

Da aber ohnbeweglicheGüter / Gülten / Häm
ser / und Grund-Stück in die Lxccution zunemmm
waren / solle der Ansagerohne weiterer Auf-Lag bey
dem Wechsel - Gericht das geziemendeErsuch - Schrei¬
ben an die jenige Inlwn? , welcher sothane Güter /
Gülten / und Grund-Sück unterworffen seynd / aus-
würcken / nnd dieses Ersuch - Schreiben gehöriger
Orten überreichen.

Zu dem Ende haben Wir auch an Unsere N.
Oe. Regierung sowol/ als andere OicaücrW , und
nachgesetzte Gerichts - Stellen / zumalen auch Grund-
Bücher verfügen lassen/ daß selbeauf bescheheneS
Ersuchen des Wechsel- Gerichts die excyuiren wol¬
lende Güter / Gülten / Häuser / und Grund-Stück

- cum eileclu juäiclalis alsobald ansä-
tzen/ und gehörigen Orts fürmercken / oder inkibi-
ren lassen / und darauf mit denen ferner» Oraäibus
Lxccuriouw auf Anlangen des Klagers verfahren /
wicwolen dieses alles mit Vorbehalt der Grund«
Herrlichen / urium , und gewöhnlichen laxen be-
schehen solle.

Es können aber obbemelte von dem Wechsel-
Gericht um die Lxecutiou ersuchte Inüantien als
^uäices j/xecurioniz keine Lxccyrion des Geklag¬
ten weder in Lauiä yrincipali noch incitjenri an-
hören ; immassen der Geklagte solche Lxccprioncs
Hey dem Wechsel - Gericht in obbemelten Fristen
peiemptorlö anzubringen / widrigens die Txecu-
riou Zu befahren hat.

Die Gerichts - Unkösten belangend / sollen die¬
selbe bey der ersten Tagsatzung ohngehindert ein oder
andern Theils Ausbleibens moäerirt : auch für
die Bemühung deren Rechts - Vorsprecheren / und
^ .ävocmen so viel / als es bey andern Gerichtern üb¬
lich / pEret werden.

Wann die zuerkcnnte Gerichts - Unkösten nicht
gleich mit dem Lapital und Interesse eingebracht

G 2 wer-



Werden können / solle derentwegen kein besonderer
Uxccution8 - kroceis abgeführt / sondern nach er¬
folgterkloäenrungmit der vorhin der Haupt-
Schuld halber erworbenen Lxccurion , auch wegen
derer zuerkennten Unkösten / als eines nohtwendigen
^ .cceüorü, fortgefahren werden.

Lid-For¬
malen wels
chedistsGe-
richts Per¬
sonen abxn-
legen ha¬
ben.
Erste des
Richters.

olgen die Wds -korrnulm/
Welche dieses Gerichts Personen abzulegen

haben.

Erste des Richters.
Hr werdet schwören einen Eid zu
GDTT dem Allmächtigen / und

bey euren Ehren / und Trauen angelo¬
ben / dem Richter - Amt des Wechstl-
Gerichts / zu welchen ihr erkiest wor¬
den / nach euren besten Verstand auft
recht / und redlich abzuwarten / keiner
parthey anhängig / oder rahtsam zu
seyn / sondern dem Armen / als dem
Reichen / dem Reichen als dem Armen
ein gleiches Recht zu ertheilen / und dar¬
innen nach denen mehrern Stimmen zu
sprechen / auch weder Mieth / Gab /
Freundschaft / Feindschaft / noch ichtes
anders anzusehen / und sonsten alles
das zu handlen / und zu thun / so ei¬
nem verpflichteten Richter gebühret /
und er zu thun schuldig/ auch der Ehr¬

bar-



bar - und Gerechtigkeit gemäß ist / ge¬
treulich / und ohne Gefährde.

Wnderte der Ueysitzer.
werdet schwören einen Eid zu

GOTT dem Allmächtigen / und s -
'

s-s«.
bey euren Ehren / und Trauen angelo¬
ben / dem Beysitzer - Amt des Wechsel-
Gerichts / zu welchen ihr allhier erkiest
worden / nach eurem besten Verstand
aufrecht / und redlich abzuwarten / kei¬
ner Varthey anhängig / oder rahtsam
zu styn / sondern dem Armen als dem
Reichen / und dem Reichen als dem Ar¬
men ein gleiches Recht zu ertherlen / auch
weder Mieth / Gab / Freundschaft /
Feindschaft / noch ichtes anderes anzu¬
sehen / und sonsten alles das zu handle«/
und zu thun / so einem verpflichteten
Beysitzer gebühret / und er zu thun schul¬
dig / auch der Ehrbar - und Gerechtig¬
keit gemäß ist / getreulich und ohne Ge¬
fährde.

Dritte des Berichts - dloram.

WßHr werdet schwören einen Eid ZU k-kL?"
WA GOTT dem Allmächtigen / und

'
K " "-

bey euren Ehren / Trauen und Glau¬
ben angeloben / dem oder Ge-

G z richts-



richts -Schreiber -- Amt bey dem allhiest-
gen Wechsel - Gericht nach eurem besten
Verstand aufrecht und redlich abzuwar¬
ten / keiner Parthey anhängig zu styn /
alles was euch in Amts - Sachen ver¬
trauet wird / in geheim / und das Ge¬
richts - krotocoll in guter Ordnung zu
halten / auch einem jeden die Erkantnus/
Rathschlag / und was dergleichen Lan-
tzeley- Lxpecktiones seynd / ohne Steige¬
rung der lax , welche gemacht wird /
folgen zu lasten / auch in übrigen alles
das zu thun / was einem geschwornen
^ lotario von Rechts wegen gebühret/
getreulich und ohne Gefährde.

Wette der Wrisager und Worten.
werdet schwören einen Eid zu

« L-««» Mtz GOTT dem Allmächtigen / eurem
Ansager- und Botten - Dienst bey dem
allhiestgen Wechsel - Gericht nach eurem
besten Verstand / und Fleis abzuwarten/
und über eure Verrichtung ehrbare Re¬
gister zu halten / auch alles das zu thun/
was einem redlichen Ansager oder Bot¬
ten zu thun gebühret / getreulich / und
ohne Gefährde.

Folgendes ist über den abgelcsenm Eid nachzu¬
sprechen :

Was



Was mir anjeyo vorgehalten wor¬
den/ das habe ich alles recht und wol ver¬
standen / will auch demstlben also getreu¬
lich nachkomen/ so wahr mir GDtt helffe.

nderker WLul
Von der Appellation des Wechsel - Ge¬

richts/ oder ändertet InttanL.

karaAraplius Primus.
!on dem^ ppellacions - Mchter/ undNey-

sitzern / auch deren Erkantnus.
MAmit die Patteyen an ihrem Recht keiner Din¬

gen verkürtzet / sondern vielmehr dabey gehand- ^
habet / allenfalls bey sich äusserenden Beschwerden
das Recht wieder hergestellet werde / haben Wir ein
^ .ppellrnions- Wechsel - Gericht gnädigst angeordnet/
welches in einem ^ ppellarions - Richter von dem Her- Erk-nm»-.
ren - Stand / dann in sechs ^lercamii - Rähten be¬
stehen / deren der Erste aus Unserer N. Oe . Regie¬
rung / der Änderte ein Obrist - Hof - Marschallischer
^ ücstor, der Dritte ein Statt - Gerichts - -^üelior,
der Vierdte ein Niederläger / der Fünfte ein Hof-
Befreyter / dann der Sechste ein Bürgerlicher Han¬
dels - MaNn neben einem ^ Änario seyn / und Wegen
deren Personen das Behörige nach kublicirung die¬
ser Unserer Ordnung inttmiret werden solle.

§. il.
Wie nun die ^ ppeH-nion von der ersten lnstanL

durch die Pattheyen angemeldet werden / daß ncm-
lich solches zu Gewinnung der Zeit gleich üanre pe-
äe mündlich beschehen solle / dieses ist schon oben
l 'it . i . §. 9, vorgesehen . Becde Parteyen sollen
dann über die angemclte und zugelassene ^ pxellL-

rion



tion noch selbe Rahts - Lcllion die rccollLtio-
niren / oder wie vor / zusammen richten / besiglcn /
und dem Gericht zu alsobaldiger Absendung aä su-
«ilcium ^ ppellLcionis behändigen.

:§. m.
Der Xppellgt1on8 - Richter hak zu verfallenden

Berahtschlagungen denen sechs Morcamil - Nähten
sammentlich ansagen zu lassen / und da ein- oder an¬
derer aus erheblichen Ursachen aüsbliebe / wenigst mit
vier Mcrcanril - Nähten die bey erster lnüanr ge-
handlete / und irrotulirteRohtdurften alles Fleisses
zu erwegen / und darüber nach denen mehrern Stim¬
men zu erkennen / auch das geschöpfte Declarations-
Urtl aci publicanäumder ersten lnüsnr samt de¬
nen ohne Verzug zurück zusenden.

— IV . -
Wann wegen des Appellanten besorgenden Aus¬

tritts / oder viürMrung seiner Habschast einige Ge¬
fahr ab dem Verzug beruhete / ist der ^ ppellims
dem -Hppellato um daö / so in erster Inüsn^ erken¬
net worden / genügsame Laurion zu leisten schuldig/
auch da er in dieser änderten lnüanr weiter verlu¬
stiger / und pro reinere ^ppellanteerkennet wurde/
gebührend zu bestraffen.

Der ^ppcllation8 - Richter / und die jem
'ge

Wechsel - Nähte / welche schon vormalen als Nähte /
oder /^llellörez bey anderen Gerichts-Stellen ihr Eid
abgelcget / seynd nicht schuldig bey diesem ^ ppclla-
rion8 - Gericht fernerö zu schwören / Massen sie sich
des abgelegten Richter- Rahts- oder Gerichts - Bey-
sitzer - Eids zu erinnern haben . Die jcnige aber/
welche ein dergleichen Eid noch niemalen abgeschwo-
ren / sollen es mmmi8 inur^näix , wie oben circa

Lnein riruli primi enthalten ist / vor dem ^ p-
pellmion8> Gericht ablegen.

dritter



Uon der Revision , oder letzten InlianL in
Wechsel -Machen.

F. 1.
LMBwolen unter andern rechtlichen Behclffen diev -nv-rü--

Revision zum Schutz und Schirm der Ge- ,̂ ;
°°"

rechtigkeit / und Darthuung der Unschuld einge - A - '»,
führet ist / so giebet es dannoch die ErfahrnuS /
daß solche Revision von verschiedenen Parteyen allein
zu Verlängerung deren Rechts - Führungen mißbrau¬
chet werde ; wann Wir aber diesen Miß - Brauch kei¬
nes Wegs gestatten / dahero zuforderist in Wechsel-Sa¬
chen nicht nur in denen jenigcn Fällen dieRevision ab¬
geschlagen wissen wollen / m welchen sie vcrmög der
den 14. May 1669. ausgegangenen Revisors -Ord¬
nung §. I. ohne dem nicht zulässig ist / sondern
Wir wollen auch sothane Reviiion in Wechsel- Sachen
damals nicht leicht zulassen / wann zwey gleichmäßige
Urtl von dem Wechsel -Gericht erst- und anderter InüanL
ergangen seynd ; Es wäre dann/ daß der Revisors-
Werber so erhebliche / und rechtlich dargcthane Ursa¬
chen seiner Beschwerden Uns verbrächte / welche eine
mehrere Rechts -Untersuchung / und Revisionen^ a«Lo-
rum ohnumgänglich ersordereten.

§ . H.
Auf solchem Fall solle die Reviiion von Zeit

der publicirten Declaration inner 8. Tägen perem-
proriL von dem beschwerten Theil / oder dessen Ge¬
walt - Träger bey Unserer Hof - § antzley schriftlich
angebracht / und die Beschwerde rechtlich dargethan/
und wann die Revision zugelaffen / das ^urarnen-
rum calumniL vor dem ^ Pyellations - Gericht bey
der erst peremyroriö bestirnten Tagsatzung abgelegt/
auch die cum morivis nach Hof befürdert werden.

§. m.
Es solle aber wegen der bey Uns suchenden /

auch zugelassenen Revision , keines Wegs die Lxecu - /
H rion



tion des bcy dem ^ xpellarions - Gericht geschöpsstcn
UrtlS eingestellet / sondern die Lonrenrirung
dem bey gedachten ^ ppellLrionL - Gericht obsiegen¬
den Theil geleistet / oder nach beschaffenen Umstan¬
den wenigsten das zuerkennte tzuanrum an ein drit¬
tes sicheres Ort auf Zinsung bis zu dem ergehen¬
den kcviüons - Urtl angelegt werden.

5. iv.
Wir werden auch die reviäirende Wechsel - Sa¬

chen vor anderen / gestalten Dingen nach / beschleu¬
nigen / in einer Monats - Frist berahtschlagen / und
Uns zu Unseren EndschluS gehorsamst vortragen
lassen.

. . .
§' ^

Wie übrigens die Lxccurion über ein Kevi-
lions - Spruch / oder ein anderes in rem juäic ^-
tam erwachsenes Urtl zu verhengen seye ; ist schon
oben Iw . I. L

' . 9 , enthalten.

A obstehende Wechsel - Ordnung / und
was weiters bey dem Wechsel - Ge¬

richt / erst- ändert- und letzter inlkanr von
Uns mit wolbedachten Muth / dem Lom-
mercio zum Besten geordnet worden / har
sich Männiglich in diesem Unserem Ertz - Her-
tzogtum Oesterreich unter der Enns zu rich¬
ten / in ein und andern in begebenden Fal¬
len würcklich und ohnverbrüchlich zugeleben /
und darwider keines wegs zu handle».
Doch halten Wir Uns bevor / diese Wech¬
sel - Ordnung / auch Bestellung des Ge¬
richts ins künftig / aus selbst fürfallenden/

oder



oder Uns von dem Handel - Stand / oder
Gerichts - Stellen gehorsamfl fürbringenden
Ursachen zu änderen / zu minderen / oder zu
vermehren. .

Es beschießet hieran Unser Gnadlglfi-
wolgefällig - und ernstlicher Willen und Mei¬
nung. Geben in Unserer Statt Wenn den
zehenden Septembris / imSibenzehenhundert
Sibenzehenden / Unserer Reiche / des Römi¬
schen im Sechsten / deren Hispanischen im
Vierzehenden / des Hungarisch - und Böhei-
mischen im Siebenden Jahre.

Philipp Ludwig Graf von
Sintzendorf.

M Urmäamm 8ac. Esel. öLLatli.
? roprium.

Johann Georg Mannagetta.
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